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am ©ngelberg auf bie mäßigen Dtieberfcßläge biefer abgetrennten Berge »

gnriicfgeführt merben fann. @S ftcltt ft dt) batnit unfer ©ebiet in einen
getniffen ©egenfaß gu ben guraßängen am Bieler» uttb Steuenburgerfee,
mo bie Gricße aucß am §angfuß ßeimifdß p fein fcßeint, roo aucß bie Stebe

gebeißt, bie in unferer ©cgenb nur bei Stüßlingen früher angebaut mar.
®iefer Unterfdßieb ift maßrfcßeittlicß auf @ang unb tgöße ber Sempera»
turen gurüdgufüßren, ba bie 9tieberfd)Iäge nicf)t ftarf boneinattber ab»

meieren.

Berbunftung, Suftfeucßtigfeit unb SB i n b e, bie für
bie Beurteilung be§ ©influffeS auf bie öolgartenberteilung noc£) in grage
fommen, finb an Ort nnb Stelle nirgenbs beobachtet roorben. gür bie

Berbunftung fßielt bie Bobcttbede oiel bie größere Stoffe als ber Unter»

grunb, fo baß eine Bcmacßläffigung berfelben bie Stefultate liicßt trüben
mirb. ®a§ SKäntlicße ift für bie Suftfeucßtigfeit p fagen, ba fie in ber

bobettttaßen Schießt biel meßr bon ber Beftodung (Stabelßolg, Saubßolg,
©ebüfcß ober gar @ra§) abhängt, als bon ber geologifißen Schießt unb
bereit Boben. Slucß ber SBinb ift nirgenbs berart außergewöhnlich, baß

er auf bie Ipolgartenberbreitung ©influß ßätte.
©S geigt fieß ßier, baß bie SBirfung bes SHimaS nur auf größere

Siftangen bemerlbar mirb unb biefenige ber geologifcßen S(ßicßt meßt gu

übertreffen berntag. Um baS Stlittta überßaußt nießt in Stecßnung fteffen

gu tnüffen, mürbe ja aueß bie Unterfucßung tn einem ïleinett, flimatifcß
meßr ober mettiger gleichmäßigen ©ebiet borgenommen.

(Sdjluß folgt.)

@runfcfäpd)e$ sum problem ber forftl. X)teti^organifation.
Bon SB. SI m nt o n ffreiSoßerförfter, Sßun.

6. Bermeßrung ber teeßnifeßen ©emeinbeforftoenooltungen
ober SluSbau be§ ftaatltcßen gorftbienftes

31ber and) bei Sicßerfteffung einer boffgültigen Betätigungsfreißeit
bes ©enteinbeforftteeßnifers unb einer richtig funttionierenben Staats»
auffießt muß fid) bie grage aufbrängen, ob benn bie bon unS als inter»
läßlicß angeftrebte intenfibere 2Birtfd)aft im ©emeinbe» unb forßora»
tionsmalb nur bureß Steufcßa'ffung bon teeßnifeßen gor ft »

bermaltungen bettîbar ift, ober ob nidßt aucß eine bermeßrte
mirtfcßaftlicße 21 r b e i t b e S ftaatlicßen gorftßerfonalS
artguftreben ift. Bermutlicß mirb eS in biefent Buntte gmedmäßig fein,

* S3gt. S3 ro cf tit a it tt » 3 e r o f cß SRegenfarte ber Scßroeig. 3üritß 1923.
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am Engelberg auf die mäßigen Niederschläge dieser abgetrennten Berge ^

zurückgeführt werden kann. Es stellt sich damit unser Gebiet in einen
gewissen Gegensatz zu den Jurahängen am Vieler- und Neuenburgersee,
wo die Eiche auch am Hangfuß heimisch zu sein scheint, wo auch die Rebe

gedeiht, die in unserer Gegend nur bei Stüßlingen früher angebaut war.
Dieser Unterschied ist wahrscheinlich auf Gang und Höhe der Tempera-
turen zurückzuführen, da die Niederschläge nicht stark voneinander ab-

weichen.

Verdunstung, Luftfeuchtigkeit und Winde, die für
die Beurteilung des Einflusses auf die Holzartenverteilung noch in Frage
kommen, sind an Ort und Stelle nirgends beobachtet worden. Für die

Verdunstung spielt die Bodendecke viel die größere Rolle als der Unter-
gründ, so daß eine Vernachlässigung derselben die Resultate nicht trüben
wird. Das Nämliche ist für die Luftfeuchtigkeit zu sagen, da sie in der

bodennahen Schicht viel mehr von der Bestockung (Nadelholz, Laubholz,
Gebüsch oder gar Gras) abhängt, als von der geologischen Schicht und
deren Boden. Auch der Wind ist nirgends derart außergewöhnlich, daß

er auf die Holzartenverbreitung Einfluß hätte.

Es zeigt sich hier, daß die Wirkung des Klimas nur aus größere
Distanzen bemerkbar wird und diejenige der geologischen Schicht nicht zu
übertreffen vermag. Um das Klima überhaupt nicht in Rechnung stellen

zu müssen, wurde ja auch die Untersuchung m einem kleinen, klimatisch
mehr oder weniger gleichmäßigen Gebiet vorgenommen.

(Schluß folgt.)

Grundsätzliches zum Problem der sorstl. Dienstorganisation.
Von W. A m m o n Kreisoberförster, Thun.

(Schluß.)

li. Vermehrung der technischen Gemeindeforstverwaltungen
oder Ausbau des staatlichen Forstdienstes?

Aber auch bei Sicherstellung einer vollgültigen Betätigungsfreiheit
des Gemeindeforsttechnikers und einer richtig funktionierenden Staats-
aufsicht muß sich die Frage aufdrängen, ob denn die von uns als uner-
läßlich angestrebte intensivere Wirtschaft im Gemeinde- und Korpora-
tionswald nur durch Neuschaffung von technischen For st-
Verwaltungen denkbar ist, oder ob nicht auch eine vermehrte
wirtschaftliche Arbeit des staatlichen For st Personals
anzustreben ist. Vermutlich wird es in diesem Punkte zweckmäßig sein,

i Vgl. B ro ck m a n u - I e r o s ch Regenkartc der Schweiz. Zürich 1923.



je nod) örtlichen Berhältniffen unb 2)löglid)feiten bas eine p tun unb
baS anbete nid)t p laffeit. Färbern wir alfo, unter beit erwähnten
Sidjcrungen, joweit möglich bie Sntfteljung neuer tec^nijdjer ©enteinbe»

gorftberwaltungen. ülbcr für ben weitaus größten Seit beS SBalbeS wirb
bie erftrebte ^ntenfibieruug beS Betriebes nur auf beut SBege eines

rationellen StuSbauS ber ftaatlidjen SSirtfrf)aftS
teitung möglich fein. SaS liegt fdjon in ber 9iatur ber Sache; benn
ba§ SBohlergeljen beS SßatbeS ift ganz auSgefproihen gebunbett an weit»

ausfdjauenbe Sietfidjer^eit urtb Stetigleit auf lange fÇrift. Siefe bitalert
©runbtagen gefunber gorftwirtfchaft fiub i&er bei weitgeljenber @e»

meinbeautonomie buret) bie in jeher ©enteinbe möglichen geiftigen unb

perfonellett Umwälzungen ftärfer gefâïjrôet, als wenn bie wirtfdiaftlidje
Seitung beim ftaatlidjen gorftbienfte liegt. Born Staate bürfte, weit an

abfälliger igolperfilberung nidjt birelt intereffiert unb nur bott alige»
mein bolfSwirtfdjaftlidjen ©efichtSpitnlten geleitet, faurn p befürchten
fein, bafj er launenhaft auf plöt3licl)e unb üerl)änguiSbo(le (gingriffe ber»

fallen tonnte. St bietet für bie Einhaltung ber Stetigleit auf lange ^Çcift

{ebenfalls bie größere Sicherheit.
Siefen Erwägungen ift eS offenbar ppfchreiben, bajj ber fan ton

fßeuenburg bie wirtfdjaftlid)c Betätigung beS ftaatlicbjen gorftbienfteS
in bett ©emeittbewalbuttgen fel)r ftart ausgebaut hol unb bajj in unferem
9iad)batlanbe 33 a b e tt, baS unS in ben forftlidjen Berljöltniffen nahe
üerwartbt ift, bie 3ut>I ber technifchen ©emeinbeforftberwaltungen im
Saufe ber Seit auf einen Drittel prüdgegangen ift pgunften ber ftaat»
liehen Seitung ber ©emeinbeforftberwaltung.

7. Sie heutige SlrbeitSbelaftung ber freiSforftämtcr.

9Sie geftaltet fief) nun, nach Beifeitelaffung ber üorhanbenen tecfjni»

fdiett ©emeinbeforftberwaltungen, baS bem ftaatlidjen gorftbienft ber»

bleibenbe Slrbeitsquantum Sie 9trt ber forftbienftlidjen Aufgaben
ift, weil auf bent eibgenöffifdjen gorftgefeh öerufjenb unb weif bie tanto»
nalen StuSführungSgefetje nur unerhebliche Unterfchiebe aufweifen, meift
annähernb biefelbe. Sinzig Dlettenburg ift, wie gejagt, in ber BeWirt»

fchaftung ber ©emeinbewälber burd) ben ftaatlidjen gorftbienft fo weit

gegangen, bah biefer fanton heute noch etue befonbere Stellung ein»

nimmt. 3m übrigen beränbert fidj ber quantitatibe StrbeitSaufwanb ber

Staatsorgane je nach Orographie, SBalbeigentum, Betriebsart, Wirt»

fdjaftlichet Sage unb forftlicljer Mentalität ber Bebôfïerung, unb je nach»

bent bie forftlidjen StaatSaufgaben bon ben fantonal»politif<hen Staats»
lentern mehr ober weniger ernft genommen werben, unb fchliefjtidj audj
je itadh Einleitung ber gwrftbeamtenjdjaft felber. Sine SHuftration zum
letztgenannten fßunlte bilbet ber fttuSfprud) eines freiSoberförfterS, als

je nach örtlichen Verhältnissen und Möglichkeiten das eine zu tun und
das andere nicht zu lassen. Fördern wir also, unter den erwähnten
Sicherungen, soweit möglich die Entstehung neuer technischer Gemeinde-

Forstverwaltungen. Aber für den weitaus größten Teil des Waldes wird
die erstrebte Intensivierung des Betriebes nur auf dem Wege eines

rationellen Ausbaus der staatlichen Wirtschafts-
leitung möglich sein. Das liegt schon in der Natur der Sache; denn

das Wohlergehen des Waldes ist ganz ausgesprochen gebunden an weit-
ausschauende Zielsicherheit und Stetigkeit auf lange Frist. Diese vitalen
Grundlagen gesunder Forstwirtschaft sind aber bei weitgehender Ge-
meindeautonomie durch die in jeder Gemeinde möglichen geistigen und

Personellen Umwälzungen stärker gefährdet, als wenn die wirtschaftliche
Leitung beim staatlichen Forstdienste liegt. Vom Staate dürfte, weil an

allfälliger Holzversilberung nicht direkt interessiert und nur von allge-
mein volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten geleitet, kaum zu befürchten
sein, daß er launenhaft auf Plötzliche und verhängnisvolle Eingriffe ver-
fallen könnte. Er bietet für die Einhaltung der Stetigkeit auf lange Frist
jedenfalls die größere Sicherheit.

Diesen Erwägungen ist es offenbar zuzuschreiben, daß der Kanton
Neuen b u r g die wirtschaftliche Betätigung des staatlichen Forstdienstes
in den Gemeindewaldungen sehr stark ausgebaut hat und daß in unserem
Nachbarlande Baden, das uns in den forstlichen Verhältnissen nahe
verwandt ist, die Zahl der technischen Gemeindeforstverwaltungen im
Laufe der Zeit auf einen Drittel zurückgegangen ist zugunsten der staat-
lichen Leitung der Gemeindeforstverwaltung.

7. Die heutige Arbeitsbelastung der Kreisforstämter.

Wie gestaltet sich nun, nach Beiseitelassung der vorhandenen techni-
schen Gemeindeforstverwaltungen, das dem staatlichen Forstdienst ver-
bleibende Arbeitsquantum? Die Art der forstdienstlichen Aufgaben
ist, weil auf dem eidgenössischen Forstgesetz beruhend und weil die kanto-
nalen Ausführungsgesetze nur unerhebliche Unterschiede aufweisen, meist

annähernd dieselbe. Einzig Neuenburg ist, wie gesagt, in der Bewirt-
schaftung der Gemeindewälder durch den staatlichen Forstdienst so weit

gegangen, daß dieser Kanton heute noch eine besondere Stellung ein-
nimmt. Im übrigen verändert sich der quantitative Arbeitsaufwand der

Staatsorgane je nach Orographie, Waldeigentum, Betriebsart, Wirt-
schaftlicher Lage und forstlicher Mentalität der Bevölkerung, und je nach-
dem die forstlichen Staatsaufgaben von den kantonal-Politischen Staats-
lenkern mehr oder weniger ernst genommen werden, und schließlich auch

je nach Einstellung der Forstbeamtenschaft selber. Eine Illustration zum
letztgenannten Punkte bildet der Ausspruch eines Kreisoberförsters, als
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»ort bet bunbeSgefeßlicßcn 23orfcßrift über forftamtlicßc 2lnzcicßnung ber

ipolznußungen in ben ©emeinberoälbern gefproeßen rourbe : „28as roür=

ben ba unfere ©emeinbeförfter fagert, roenn iäß mir anmaßen roollte, in
ben ©emeinbemälbern ipolz anzuzeießnen !" ift biefe ©tel*
lungnaßme boeß ein 2tuSnaßmefart. 2luffal(enb ift eS aber boeß, bag fieß

meines SBiffenS bie 23unbeSbeßörben nießt ernftlicß barunt intereffieren,
ob nnb roie jene ßodßroicßtige 23unbeSborfcßrift roirfließ geßanbßabt mirb.

SSon feßr einfeßneibenbet 23ebeutung für bnS 2lrbeitSquantum ift bie

28albberteilung auf bie brei ©igentumsfategorien
©taatStoalb, ©emeinbe» u n b Corporations m alb nnb

$ r i o a t m a I b. Hm einigermaßen p einem SlnßaltSpuntt barüber p
gelangen, roie eS um bie 2lrbeitSbeIaftnng bes ftaatlicßen gorftbienfteS
bcftellt ift — auf biefe ©runblage muß fa bie Sienftorganifation abge=

ftellt fein — bleibt unS nichts anbereS übrig, als zu berfudfen, ob fid)
als erfaßrungSgemäßer SDurcßfcßnitt ein braueßbarer ziffernmäßiger
ÜergleicßSinbej tonftruieren läßt. Sie bloße ©efamtroalbflödße fagt
unS barüber nidjt üiel. 2Bir müffen bielmeßr fragen : 3 n ro e I df e m

SScrßältniS ft e ß t bie StrbeitSbelaftung eines C r e i S

f 0 r ft a m t e S b u r cß je 100 ha 28 a I b ber brei 23 c f i ß e S

fategorien? !yn 28irflid)ïeit roerben ba natürlicß nod; feßr große

Unterfcßiebe bon ©egenb zu ©egenb befteßen; aber mir müffen bod) roenig»

ftcnS naiß einem annäßernben ®urcßfcßnitt fueßen, um barauS ©cßlüffe
gießen p fönnen über baS 23erßäItniS ber eingefeßten forftteeßnifeßen 2lr«

bcitSfräfte zum borßanbenen 2lrbeitSquantum. SDabci faitn tooßl barauf
abgefteltt roerben, baß ein CreiSobcrförfter bureß ben bon ißm OoIIftänbig zu
oerroaltenben ©taatsroalb ungefäßr in gleicßetn SCRaße belaftct roirb roie

ein normal funïtionierenbcr ©emeinbeforftberroalter bureß feinen @e=

tneinberoalb. ®er 2lrbeitSanfprucß feitenS ber ©erneinberoälber, beziiglicß
roelcßer bem CreiSoberförfter nur bie .^olzanzeicßnuttgS» unb afigenteinc
2luffi(ßtSpflicßt obliegt, erforbert oiefleicßt per gläcßeneinßeit etroa noiß
einen 23iertel beS für bie ©taatSroälber nötigen SlufioanbeS, unb berjenige
feitenS beS ijkibatroalbeS bürfte fieß auf etroa einen SDrittel ber ©emeinbe*

loalbbeanfprudjitng ermäßigen. 2Bir gelangen alfo für bie brei 93e

fißeSlategorien ißribatroalb, ©emeinbetoalb unb
S t a a t S ro a I b zu einem SerßältniS ber ïreiSforftamtli»
eßen 21 r b e i t pro glädßeneinßeit bon etroa 1:3: 12. ®ie
rclatioe 23elaftung bureß ben ©taatStoalb ift babei rooßl eßer noeß zu
niebrig angenommen. ®afür fprießt roenigftenS bie Satfacße, baß auf
bem CreiSforftamte beS SerfafferS bie genaue Siacßzäßlung beS ganzen
cin= unb auSgeßenben ©efdjäftSberleßrS einen 2lnteil bon 73 % für bie

23crroaltitng ber ©taatSroälber unb bloß 27 % 2lnteil beS ißrioat* unb
©emeinberoalbeS unb allgemeinen gorftbienfteS ergab, roäßrenb fieß bei

23crecßnung naeß obgenannter 2lbftufung für ben ©taatStoalbanteil bloß
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von dor bundeSgesctzlichen Borschrift über forstnmtliche Anzeichnung der

Holznutzungen in den Gemeindewäldern gesprochen wurde: „Was wür-
den da unsere Gemeindeförster sagen, wenn ich mir anmaßen wollte, in
den Gemeindewäldern Holz anzuzeichnen!" Zweifellos ist diese Stel-
lungnahme doch ein Ausnahmefall. Auffallend ist es aber doch, daß sich

meines Wissens die Bundesbehörden nicht ernstlich darum interessieren,
ob und wie jene hochwichtige Bundesvorschrift wirklich gehandhabt wird.

Von sehr einschneidender Bedeutung für das Arbeitsquantum ist die

Waldverteilung auf die drei Eigentum s katego rien
Staats wald, Gemeinde- und K o r P o r a t i o n s w a l d und

P rivatw ald. Nm einigermaßen zu einem Anhaltspunkt darüber zu

gelangen, wie es um die Arbeitsbelastung des staatlichen Forstdienstes
bestellt ist — auf diese Grundlage muß ja die Dienstorganisation abge-
stellt sein — bleibt uns nichts anderes übrig, als zu versuchen, ob sich

als erfahrungsgemäßer Durchschnitt ein brauchbarer ziffernmäßiger
Bergleichsindex konstruieren läßt. Die bloße Gesamtwaldflächc sagt

uns darüber nicht viel. Wir müssen vielmehr fragen: In welchem
Verhältnis steht die Arbeitsbelastung eines Kreis-
forstamtes durch je 1l>() im Wald der drei Besitzes-
kategorien? In Wirklichkeit werden da natürlich noch sehr große
Unterschiede von Gegend zu Gegend bestehen; aber wir müssen doch wenig-
stens nach einem annähernden Durchschnitt suchen, um daraus Schlüsse

ziehen zu können über das Verhältnis der eingesetzten forsttechnischen Ar-
beitskräfte zum vorhandenen Arbeitsquantum. Dabei kann wohl darauf
abgestellt werden, daß ein Kreisoberförster durch den von ihm vollständig zu
verwaltenden Staatswald ungefähr in gleichem Maße belastet wird wie
ein normal funktionierender Gemeindeforstverwalter durch seinen Ge-

meindewald. Der Arbeitsanspruch seitens der Gemeindewälder, bezüglich

welcher dem Kreisoberförster nur die Holzanzeichnungs- und allgemeine
Aufsichtspflicht obliegt, erfordert vielleicht per Flächeneinheit etwa noch

einen Viertel des für die Staatswälder nötigen Aufwandes, und derjenige
seitens des Privatwaldes dürfte sich auf etwa einen Drittel der Gemeinde-

Waldbeanspruchung ermäßigen. Wir gelangen also für die drei Be-
sitzeskategorien Privat wald, Gem ein de Wald und
Staats wald zu einem Verhältnis der kreisforstamtli-
chen Arbeit Pro Flächeneinheit von etwa 1:3: 12. Die
relative Belastung durch den Staatswald ist dabei wohl eher noch zu
niedrig angenommen. Dafür spricht wenigstens die Tatsache, daß auf
dem Kreisforstamte des Verfassers die genaue Nachzählung des ganzen
ein- und ausgehenden Geschäftsverkehrs einen Anteil von 73 A für die

Verwaltung der Staatswälder und bloß 27 Anteil des Privat- und
Gemeindewaldes und allgemeinen Forstdienstes ergab, während sich bei

Berechnung nach obgenannter Abstufung für den Staatswaldanteil bloß
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53 % ergeben Ijätte. Dtatürtid) ift babei bas 9K a ß ber fftationati»
f i e r u n g ber ©taatsfor ft ber waltung Oon großem ©influß.
Bis zum 9îad)Weife einer anbern richtigem Stbftufung möge atfo borläufig
bie obenerwähnte ©lata gelten.

Unb nun läßt fid) für bie 9trbeitSbeIaftung beS ftaatlid)en, im 9lußen=

bienft ftetjenben forftted)nifd)en ißerfonalS in alten ftantonen eine F " b e j »

3 i f f e r errechnen, inbem man zur ^ribatmalbflädEje bie mit 3 mutti»

pikierte ©enteinbemalbfläd)e (ohne technifd)e Forftberwattungen) unb bie

mit 12 multiplizierte ©taatswalbftädje abbiert. SBirb bie fo erhaltene
Biffer burch bie Baßt ber wirtfcpaftenben ©taatsforftbeamten bioibiert,
fn ergibt fiep, bie retatiüe Betaftung per 9t m tS ft eile, ober,

mit anbern SBorten, eS ergibt fid) barauS, wetdjeS 9K a ß oon f o r ft »

t e d) n i f dj e n 9trbeitSträften bie Satt tone für bie 0 o r h a n
b e ti e f o r ft I i d) e 91 r b e i t einfeßen. ©S ift uapetiegenb, bieS and)

einigermaßen als SKaßftab 31t betrachten für bie Bewertung be r
ForftmannSarbeit unb bie forfttiepe Fortfcprittlich»

e i t in ben Kantonen. Berfaffer hot biefen 3nbej für bie ganze Schweiz
bitrcßgerechnet, bergidjtet jebod) auf Veröffentlichung; benn feber Sefer
tann baS Ieicf)t fetber nachrechnen. Sie Stefuttate finb 3. 5L reept über»

rafepenb unb erinnern an baS SBort : „Sie erften werben bie Ie|ten
fein !" SBenn eS auep auf biefem ©ebiete zufolge ber üieten ntobifizieren»
ben natürlichen gattoren teine abfotute SRatpematit geben tann, fo

fomtnen in biefem ffiffernbergleid) boep ficher wenigftens bie ©aitptziige
ber forftpolitifdjen ©acptage finngemäß richtig zum 9IuSbrud.

8. Sie 9iotiuenbigteit oermeljtter 2lrbcit beS [taattidjen gorftbienfteê.

Sie barauS 311 ziehenben Folgerungen bürfen aber nicht bloß barauf
befepräntt werben, baß bie Santone, bie für ipr forftticpeS 9Irbeit§quan=
tum ein unterburdjfdhnitttidjeS 9Kaß üon teepnifepen Gräften einfeßen,
alle Berantaffung hoben, eine tüteprteiftung anzuftreben, wenn fie

auf bem ©ebiete ber SBatbWirtfdpaft im ©rnfte als fortfctjrittlicf) gelten
wollen. 9Bir müffen barüber hinaus noch bie Frage zu beantworten
fudjen, wetcpeS 9Jiaß Don forfttiepen 9trbeitStröften bei ben heutigen
Berpältniffen foWopl Dom Stanbpuntt beS $8aIbeS, wie bemfenigeu ber

attgemeinen VottSwirtfcpaft aus als ö 0 n 0 m i f d) gerechtfertigt
gelten tann unb haper Don uns auch als Forberung gegenüber ber

potitifepen ©taatsleitung ö e r f 0 d) t e n werben muß.
@§ ift oben bereits erläutert worben, baß bie für ben Forftbetrieb

fo unerläßliche ©tetigteit unb 3ielftrebigfeit auf lange Frift beim ©roß»
teil ber ©emeinbewälber beffer erreicht Werben tann mit ft ä r f e r e r
Beteiligung b e S ft a a 11 i d) e n F 0 r ft b i e n ft e S ait ber Seitung
ber Bewirtfcpaftung, wäprenb bie auf anbern ©ebieten ficfier zwedmäßige
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53 A ergeben hätte. Natürlich ist dabei das Maß der Ratio nali-
sierung der Staatsforst ver waltung von großem Einfluß.
Bis zum Nachweise einer andern richtigern Abstufung möge also vorläufig
die obenerwähnte Skala gelten.

Und nun läßt sich für die Arbeitsbelastung des staatlichen, im Außen-
dienst stehenden forsttechnischen Personals in allen Kantonen eine Index-
ziffer errechnen, indem man zur Privatwaldfläche die mit 3 multi-
Plizierte Gemeindewaldfläche (ohne technische Forstverwaltungen) und die

mit 12 multiplizierte Staatswaldfläche addiert. Wird die so erhaltene
Ziffer durch die Zahl der wirtschaftenden Staatsforstbeamten dividiert,
so ergibt sich die relative Belastung per Amts st elle, oder,

mit andern Worten, es ergibt sich daraus, welches Maß von forst-
technischen Arbeitskräften die Kantone für die vor h an-
dene forstliche Arbeit einsetzen. Es ist naheliegend, dies auch

einigermaßen als Maßstab zu betrachten für die Bewertung der
F o r st m a n n s a r b e i t und die forstliche Fortschrittlich-
k e i t in den Kantonen. Verfasser hat diesen Index für die ganze Schweiz
durchgerechnet, verzichtet jedoch auf Veröffentlichung; denn jeder Leser
kann das leicht selber nachrechnen. Die Resultate sind z. T. recht über-
raschend und erinnern an das Wort: „Die ersten werden die letzten

sein!" Wenn es auch auf diesem Gebiete zufolge der vielen modifizieren-
den natürlichen Faktoren keine absolute Mathematik geben kann, so

kommen in diesem Ziffernvergleich doch sicher wenigstens die Hauptzüge
der forstpolitischen Sachlage sinngemäß richtig zum Ausdruck.

8. Die Notwendigkeit vermehrter Arbeit des staatlichen Forstdienstes.

Die daraus zu ziehenden Folgerungen dürfen aber nicht bloß darauf
beschränkt werden, daß die Kantone, die für ihr forstliches Arbeitsguan-
tum ein unterdurchschnittliches Maß von technischen Kräften einsetzen,
alle Veranlassung haben, eine Mehrleistung anzustreben, wenn sie

auf dem Gebiete der Waldwirtschaft im Ernste als fortschrittlich gelten
wollen. Wir müssen darüber hinaus noch die Frage zu beantworten
suchen, welches Maß von forstlichen Arbeitskräften bei den heutigen
Verhältnissen sowohl vom Standpunkt des Waldes, wie demjenigen der

allgemeinen Volkswirtschaft aus als ökonomisch gerechtfertigt
gelten kann und daher von uns auch als Forderung gegenüber der

Politischen Staatsleitung verfochten werden muß.
Es ist oben bereits erläutert worden, daß die für den Forstbetrieb

sv unerläßliche Stetigkeit und Zielstrebigkeit auf lange Frist beim Groß-
teil der Gemeindewälder besser erreicht werden kann mit stärkerer
Beteiligung des st a a tliche n F o r st d i e n st e s an der Leitung
der Bewirtschaftung, während die auf andern Gebieten sicher zweckmäßige
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©emeinbeautonomie immer bie ©efaïjr ttta£bf(f)äbltd^ec, launenhafter
©chmanfungen in fid) birgt.

9IIS Stormalität für bie Strbeit b e S ©reiSoberför=
ft e r S in ben ihm unterteilten ©emeinbemalbungen bürfte angeftrebt mer=

ben: auf je 100 ha 28alb ober 500 m® iRußung etma fünf gange Arbeitstage
per ^ahr im betreffenben SBalbe. SiefeS $iel mirb bisher ^ödöftcri« etma

im Danton Neuenbürg erreicht morben fein, mo eS aber auch 3" auffal*
lenb hoher Seiftung ber SBälber geführt hot.

Qn ben ©antonen, bie erheblichen ©taatSmalb befißen, ergibt fiel) in
ber fkajiS fogufagen unbetmeiblid), baß hirrfidfjtlicf) Snanfgruchnahmc
beê DberförfterS ber ©taatSmalb, beffen SSermaltung unter allen
Hmftänben beforgt merben muß, gu einer Art ^Prioritätsrecht
gelangt. 9teid)t bie Seit nicht für hollgültige Arbeit in allen Sienftgmei=

gen, fo mirb mohl meift guerft im nidhtftaatlid)eu SBalbe gmangSmeife
abgebaut. SBolten mir feftftellen, melcheS in ben bcrfchiebenen ©antonen
ber j e h i g e ©räfteeinfaß für ben ftaatlidjen gorftbienft in @e=

meinbe» unb ißrihatmälbern ift, fo muh born ißerfonalbeftanb jener Anteil
abgezogen merben, ber auf bie eigene fßribatmirtfd)aft beê Staates ent=

fallt. Shr ©räfteanfgrud) ger Flächeneinheit tann bemjenigen bei itor=
malen technifchen ©emeinbehermaltungen gleicïjgefe^t merben. Söei Ieß=

teren ïommen, menn mir bie abnormen Falle, fomie bie bünbiterifchen
Sermaltungen beê Hochgebirges meglaffen, auf einen @emeinbeforft=
beamten burchfdfjnittlicf) etma 1150 ha 3BaIbfIäcE)e. ©omit barf angenont»
men merben, baß burd) bie ©taatsmälber auf je 1150 ha

ebenfalls ein ©reiSoberförfter abforbi.ert mirb. 06=

fdjon bie ©taatSmälber im Surd)fchttitt fühlbar meniger grobugieren als
ber technifch bemirtftfjaftete ©emeinbemalb, menigftenS im Sara unb

9J?itteIIanb, fo ift ber ArbeitSaufmanb bennoch nicht geringer, meil fie

gumeift meitherum gerftreut finb unb hiele Sîeuaufforftungcn mit großen
IPÎeltorationSmcrïen umfaffen. Sie Ausrechnung ergibt nun, baß in
fieben ©antonen runb bie Hälfte bis g m ei S r i 11 e I ber
©reiSoberförfter e i n g i g bont ©taatSmalb beanfgrudjt
merben. Siefer ©raftaufmanb bient alfo nur ber gribaten ®ermögenS=

bermaltung beS ©antonS unb tann fomit bei beffen Seiftung für ben

öffentlich-rechtlichen gorftbienft, für ©emeinbe» unb ißribatmalb, nicht
mitgegählt merben. SBenn mir nun biefe leßtere Seiftung nach ?ibgug
beS AufmanbeS für ben ©taatSmalb für alle ©antone bergleichSmeife unb

auf bie Fnbejgiffern für ®emeinbe= unb fßribattoalb begogen gufammen=
ftellcn, fo ergibt fich nod) eine erhebliche Serfchärfung ber Ungleichheiten,
bie fich bereits auS ber reinen Fabejredhnung ergeben haben. SSerfdjicbGnc

©antone ftehen bann begüglicf) ihres AufmanbeS für bas gorftmefen gang
anberS ba, als man fie fonft nach ifpem allgemeinen tulturellen unb mirt=
fd)aftlichen fRibeau gu beurteilen gemohnt ift.
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Gemeindeautonomie immer die Gefahr waldschädlicher, launenhafter
Schwankungen in sich birgt.

Als Normalität für die Arbeit des Kreisober für-
stcr s in den ihm unterstellten Gemeindewaldungen dürfte angestrebt wer-
den: auf je 199 Im Wald oder 599 nU Nutzung etwa fünf ganze Arbeitstage
per Jahr im betreffenden Walde. Dieses Ziel wird bisher höchstens etwa
im Kanton Neuenburg erreicht worden sein, wo es aber auch zu auffal-
lend hoher Leistung der Wälder geführt hat.

In den Kantonen, die erheblichen Staatswald besitzen, ergibt sich in
der Praxis sozusagen unvermeidlich, daß hinsichtlich Inanspruchnahme
des Oberförsters der Staatswald, dessen Verwaltung unter allen
Umständen besorgt werden muß, zu einer Art Prioritätsrecht
gelangt. Reicht die Zeit nicht für vollgültige Arbeit in allen Dienstzwei-

gen, so wird wohl meist zuerst im nichtstaatlichen Walde zwangsweise
abgebaut. Wollen nur feststellen, welches in den verschiedenen Kantonen
der jetzige Kräfteeinsatz für den staatlichen Forstdienst in Ge-
meinde- und Privatwäldern ist, so muß vom Personalbestand jener Anteil
abgezogen werden, der auf die eigene Privatwirtschaft des Staates ent-
fällt. Ihr Kräfteanspruch per Flächeneinheit kann demjenigen bei nor-
malen technischen Gemeindeverwaltungen gleichgesetzt werden. Bei letz-
teren kommen, wenn wir die abnormen Fälle, sowie die bündnerischen
Verwaltungen des Hochgebirges weglassen, auf einen Gemeindeforst-
beamten durchschnittlich etwa 1159 Im Waldfläche. Somit darf angenom-
men werden, daß durch die Staatswälder auf je 1159 da

ebenfalls ein Kreisoberförster absorbiert wird. Ob-
schon die Staatswälder im Durchschnitt fühlbar weniger produzieren als
der technisch bewirtschaftete Gemeindewald, wenigstens im Jura und

Mittelland, so ist der Arbeitsaufwand dennoch nicht geringer, weil sie

zumeist weitherum zerstreut sind und viele Neuaufforstungen mit großen
Meliorationswerken umfassen. Die Ausrechnung ergibt nun, daß in
sieben Kantonen rund die Hälfte bis zwei Drittel der
Kreisoberförster einzig vom Staatswald beansprucht
werden. Dieser Kraftaufwand dient also nur der privaten Vermögens-
Verwaltung des Kantons und kann somit bei dessen Leistung für den

öffentlich-rechtlichen Forstdienst, für Gemeinde- und Privatwald, nicht
mitgezählt werden. Wenn wir nun diese letztere Leistung nach Abzug
des Aufwandes für den Staatswald für alle Kantone vergleichsweise und

auf die Indexziffern für Gemeinde- und Privatwald bezogen zusammen-
stellen, so ergibt sich noch eine erhebliche Verschärfung der Ungleichheiten,
die sich bereits aus der reinen Jndexrechnung ergeben haben. Verschiedene
Kantone stehen dann bezüglich ihres Aufwandes für das Forstwesen ganz
anders da, als man sie sonst nach ihrem allgemeinen kulturellen und Wirt-
schaftlichen Niveau zu beurteilen gewohnt ist.
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9. Scitgebonïen sum 2Iuêbait beê frchsforftamtîichcn 2)ienfte§.

lieber bie 3? o t m e n b i g e i1 einer Oer m ehrten 21 r -
bcitëleiftung feiteitS beë ftaatlidEjert gorftbienfteê in einent ©roß«
teil bcr Santone tnnn man bei fachlicher Prüfung ïaum im greife! fein.
2Bir müffen biefeë ißoftulat gegenüber ber ißoliti! mit 9tacf)brud bertreten.
9lber bann erhebt fich and; fofort bie $ragc, in melier 2Beife bie Sienft«
organifation aussubauen ift. ©ar ju leicht oerfällt man babei nur
gerabc auf bie fefjr einfache parole : Bcrfleinerung unb Bermehrung
ber ffforfttreife ©ans i° einfad) ift bie Sacf)e aber bod) nidjt. ©ine

größere Sciftung bes ftaatlicfjcn fÇorftbienfteë fann unmöglid) auf ber«

nünftige 2trt baburd) erreicht werben, baß nur gerabc auf einer ein»
S i g e n ©) i e n ft ft u f e eine ft a r e ©tellenbermetjrung bor-
genommen mirb; bielmeljr muß ba§ ganjc Drganifationë«
g e b ä u b c unteres unb obercê unb obcrftcë ißerfonal umfaffenb, im
Sinne rationeller SDienftorbnung f h m m e t r i f d) g c t) o b e n unb
ausgebaut werben. Unb id) wage su behaupten, baß für bie ©in«

fetjung bermef)rter Kräfte in ber Sreiêoberfôrfterftufe bie Bermehrung
unb Bertleinerung ber Steife wcber ber eingig mögliche, nod) ber ratio«
ndte SScg fd)Ied)t^in ift. 9?idf)t umfonft hob erfahrene ^Sraïtiïer in
biefer fÇragc an baë 2Bort erinnert : „9Kit bem engern Sreië berengert
fid) ber Sinn !" Bcrfdficbenc große Stabtforftberwaltungen unb mehrere
îïcinerc Santone finb burd) baë gemadffcne SIrbeitëquantum genötigt wor«
ben, eine sweite forfttedjnifche Sraft in ®ienft su nehmen, aber nirgenbë
hat man bie betreffenbe ffforftberwaltung ober ben Santon geteilt unb
SWei genau ïoorbiniertc Steden unb ®ienftbesir!e gcfcfiaffen. Unb and)
in anbcrn SSerwaltungsgebicten, in öffentlichen unb pribaten betrieben,
pflegt man bei übermäßiger 3unal)me beë Slrbeitëquantumë teineëwegë
bor aïïem ober gar ausfd)licßlid) an Sermehrung bon foorbinierten, unter
fid) gans unabhängigen fÇunïtionâren su beuten, fonbern in ber Begeh
werben bie b o r h a n b c n e n s»meift im Betriebëorganiëmuë feft ein«

gelebten 2trbeit§ ft eilen burd) Ißerfonalberftärtung au§=

gebaut. ©§ ift alfo burd)au§ falfch, wenn im ©egenfaß su bem bereits
erwähnten Bcifpiel größerer Stabtforftberwaltungen unb mehrerer tlei«
ner Santone immer micbcr al§ felbftberftänblid) angenommen wirb, für
ben ftaatlidjen 9Iußenbienft tomme nur ffforfttreiëserfplitterung mit ifo«

lierten ©inselfteden in forage. Solche Teilung mag swar auch heute
nod) bei einseinen befonberë auëgebehnten fÇorfttreifen swedmäßig unb
feljr münfchbar fein; aber nur gerabe auf biefent 2Sege wirb unfer 3iel
einer allgemeinen intenfibern SBirtfdfaft ficher nicht erreicht. Bieljäljrige
©rfal)rung unb Beobachtung hüben ben Berfaffer sur Ueberseugung ge«

führt, baß bie Bcfeßung eine§ Sreië for ft arnteë mit s u> e i
t e d) n i f cfj e n Kräften feljr große B o r s ü g e bietet (bereu ©rläu«

terung hier aber su weit führen würbe) unb bei gutem ©inbernehmen
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g. Leitgedanken zum Ausbau des kreissorstamtlichen Dienstes.

Ueber die Notwendigkeit einer vermehrten Ar-
beitsleistung seitens des staatlichen Forstdienstes in einem Groß-
teil der Kantone kann man bei sachlicher Prüfung kaum im Zweifel sein.
Wir müssen dieses Postulat gegenüber der Politik mit Nachdruck vertreten.
Aber dann erhebt sich auch sofort die Frage, in welcher Weise die Dienst-
organisation auszubauen ist. Gar zu leicht verfällt man dabei nur
gerade auf die sehr einfache Parole: Verkleinerung und Vermehrung
der Forstkreise! Ganz so einfach ist die Sache aber doch nicht. Eine
größere Leistung des staatlichen Forstdienstes kann unmöglich auf ver-
uünftigc Art dadurch erreicht werden, daß nur gerade auf einer ein-
zigen Dienst stufe eine starke S t e l l e n v c r m e h r u n g vor-
genommen wird; vielmehr muß das ganze Organisations-
gebäudc, unteres und oberes und oberstes Personal umfassend, im
Sinne rationeller Dienstordnung symmetrisch gehoben und
ausgebaut werden. Und ich wage zu behaupten, daß für die Ein-
setzung vermehrter Kräfte in der Kreisoberförsterstufe die Vermehrung
und Verkleinerung der Kreise weder der einzig mögliche, noch der ratio-
nelle Weg schlechthin ist. Nicht umsonst haben erfahrene Praktiker in
dieser Frage an das Wort erinnert: „Mit dem engern Kreis verengert
sich der Sinn!" Verschiedene große Stadtforstverwaltungen und mehrere
kleinere Kantone sind durch das gewachsene Arbeitsquantum genötigt wor-
den, eine zweite forsttechnische Kraft in Dienst zu nehmen, aber nirgends
hat man die betreffende Forstverwaltung oder den Kanton geteilt und
zwei genau koordinierte Stellen und Dienstbezirke geschaffen. Und auch

in andern Verwaltungsgebicten, in öffentlichen und Privaten Betrieben,
pflegt man bei übermäßiger Zunahme des Arbeitsquantums keineswegs
vor allem oder gar ausschließlich an Vermehrung von koordinierten, unter
sich ganz unabhängigen Funktionären zu denken, sondern in der Regel
werden die vorhandenen zumeist im Betriebsorganismus fest ein-
gelebten Arbeitsstellen durch Personalverstärkung aus-
gebaut. Es ist also durchaus falsch, wenn im Gegensatz zu dem bereits
erwähnten Beispiel größerer Stadtforstverwaltungen und mehrerer klei-
ner Kantone immer wieder als selbstverständlich angenommen wird, für
den staatlichen Außendienst komme nur Forstkreiszersplitterung mit iso-

lierten Einzelstellen in Frage. Solche Teilung mag zwar auch heute
noch bei einzelnen besonders ausgedehnten Forstkreisen zweckmäßig und
sehr wünschbar sein; aber nur gerade auf diesem Wege wird unser Ziel
einer allgemeinen intensivern Wirtschaft sicher nicht erreicht. Vieljährige
Erfahrung und Beobachtung haben den Verfasser zur Neberzeugung ge-

führt, daß die Besetzung eines Kreis for st amtes mit zwei
technischen Kräften sehr große Vorzüge bietet (deren Erläu-
tcrung hier aber zu weit führen würde) und bei gutem Einvernehmen
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imb 3ufamntcnar6eiten einen größern fllrüeitSeffelt geiuä^rleiftet, als
menn ben gwei fßtmftionären je eine ffreiSßälfte in ifolierter Stellung
gugewiefen mürbe.

33ei biefer ßßrage muß fobamt andf) baran gebacßt werben, baß bas

Ziffernmäßige SSerÇâltniê ber SI nt t § ft eilen, refp.
gunltionäre, in ben Perfcßiebenen SDienftftufen nicßt ohne Scfjaben maß»
loS in einseitiger 3tid)tung üerfcßoben werben lann. ©in gWecfmäßigeS

ßßunftioniercn beS SienfteS erforbert, baß auch in biefer öinficfjt ein

burd) ©rfafjrung als rationell ausgewiesener iRaßrnen nicht üBerfdjritten
werben barf. ßßür bie Ireisforftamtlidje SIrbeit ißt eS notwcnbig, baß

bent DBerförfter bie richtige Baljl llnterförfter als Staatliche 3Rebier»

förfter unb als ©enteinbcförfter gur Verfügung fleht, rticfit gu Piele unb
riicfjt gu wenige. ©ang gleich muß aud) jwifdjen bent infpigieren»
ben D B e r B earn ten (®antonSoberförfter) unb ber 3 et h I ber
n o it i 1) m infpipcrten SSirtfdhaftSeinheiten ein ber»
u ü n f t i g e S - SS e r h ä 11 n i S Befteljen.

Som Stanbpunlt beS 2Birtftf)aftS6eamten au§ muß gewünfcßt wer-
bcn, baß ber pftänbige ^nfpeltor (ffantonSoBerförfter) menigftenS alle
brei Monate einmal ben iljm unterftellten 2Birtfcf)aftS6etrieB (SreiS ober

tedjn. ©emeinbePerwaltung, menn leßtcre beut SßantonSoBerförfter unter»
Stellt ißt) Bereift unb bie laufenben ©efdjäfte int gangen Sienftumfang
Befpricßt, unb baß bie bom ®reiSforftamt Bewirtschafteten ©emeinbe»

Wölbungen Pom ßßantonSoBerförfter nicht wie Bisher üBIidfj, wenn'S gut
geht, höchstens alle geljn ^aïjre Bei SInlaß ber Sfteöifion beS 3Birtfcf)aft§»
planes Befudjt werben, fonbcrn minbeftenS alle fünf ^aßre einmal, unb
baß baBei bie gange forftlidfje Sachlage burcfjBefprochen wirb.

10. 2>ie Stellung beS SantonSoberförfterS.

3>eber rechte Beamte muß gang natürlid; baS 93ebürfniS empfinben
nad) gutem Montait mit fei n e m Sorgefeßten, nach öcr

ftänbigcn unterftüßenben Mitwirïung beSfelBen unb nach beffen innerer
Slnteilnahme an allen Vorgängen beS SßetrieBeS, nach beffen OerftänbniS»
b olle m Mitempfinben für bie Seiben unb ßßreubett beS im Slußenbienft
tätigen fßorftBeamten. Diur auf biefer ©runblage föntteit bie offenbar
interlantonal oerBrciteten fo fchäblicßen unb foPiel Bellagten 9IuS»
w ü d) f e in unferem ®ien ft Betrieb auf ein Minimum rebu»

giert werben. 3$ bcnte baBei Por allem an bie leibtgc ipapierroirt»
f cß a f t, ben Bureaulratifdien SlltentrölBetrieB unb an bie oft wahr»

genommene ©epflogenheit, baß Bei jebem eingelnen ber 3etitraIBehörbc
twrgulegcnben Sagatellgefchöftchen, für baS ber SßreiSoBerförfter Bereits

feinen 91ugenfdjein öorgenontmen unb ÜIrBeitSgeit unb SReifeloften geopfert
hat, mit bent SSorgefeßten nochmals ein Slugenfdjein angeorbnet unb

normals 9trBeitSgeit unb Steifeloften non gwei Staatsbeamten geopfert
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und Zusammenarbeiten einen größern Arbeitseffekt gewährleistet, als
wenn den zwei Funktionären je eine Kreishälfte in isolierter Stellung
zugewiesen würde.

Bei dieser Frage muß sodann auch daran gedacht werden, daß das

ziffernmäßige Verhältnis der Amts stellen, resp.

Funktionäre, in den verschiedenen Dienststnfen nicht ohne Schaden maß-
los in einseitiger Richtung verschoben werden kann. Ein zweckmäßiges
Funktionieren des Dienstes erfordert, daß auch in dieser Hinsicht ein

durch Erfahrung als rationell ausgewiesener Rahmen nicht überschritten
werden darf. Für die kreisforstamtliche Arbeit ist es notwendig, daß

dem Oberförster die richtige Zahl llnterförster als staatliche Revier-
förster und als Gemeindcförster zur Verfügung steht, nicht zu viele und

nicht zu wenige. Ganz gleich muß auch zwischen dem inspizieren-
den Ober beam ten (Kantonsoberförster) und der Zahl der
v o n i h m inspizierten Wirtschaftseinheiten ein ver-
nün ftiges Verhältnis bestehen.

Vom Standpunkt des Wirtschaftsbeamten aus muß gewünscht wer-
den, daß der zuständige Inspektor (Kantonsoberförster) wenigstens alle
drei Monate einmal den ihm unterstellten Wirtschaftsbetrieb (Kreis oder

techn. Gemeindeverwaltung, wenn letztere dem Kantonsoberförster unter-
stellt ist) bereist und die laufenden Geschäfte im ganzen Dienstumfang
bespricht, und daß die vom Kreisforstamt bewirtschafteten Gemeinde-

Waldungen vom Kantonsoberförster nicht wie bisher üblich, wenn's gut
geht, höchstens alle zehn Jahre bei Anlaß der Revision des Wirtschafts-
Planes besucht werden, sondern mindestens alle fünf Jahre einmal, und
daß dabei die ganze forstliche Sachlage durchbesprochen wird.

1l>. Die Stellung des Kantonsoberförsters.

Jeder rechte Beamte muß ganz natürlich das Bedürfnis empfinden
nach gutem Kontakt mit seinem Vorgesetzten, nach der

ständigen unterstützenden Mitwirkung desselben und nach dessen innerer
Anteilnahme an allen Vorgängen des Betriebes, nach dessen Verständnis-
vollem Mitempfinden für die Leiden und Freuden des im Außendienst
tätigen Forstbeamten. Nur auf dieser Grundlage können die offenbar
interkantonal verbreiteten so schädlichen und soviel beklagten Aus-
wüchse in unserem D i e n st b e t r i e b auf ein Minimum redu-

ziert werden. Ich denke dabei vor allem an die leidige P a P i e r w i rt -

schaft, den bureaukratischen Aktentrölbetrieb und an die oft wahr-
genommene Gepflogenheit, daß bei jedem einzelnen der Zentralbehörde
vorzulegenden Bagatellgeschäftchen, für das der Kreisoberförster bereits
seinen Augenschein vorgenommen und Arbeitszeit und Reisekosten geopfert
hat, mit dein Vorgesetzten nochmals ein Augenschein angeordnet und

nochmals Arbeitszeit und Reisekosten von zwei Staatsbeamten geopfert



— 182 —

werben, bontit bcr SantonsoPerförfter als quafi Pefferwiffenber SteisoPer»

förfter bie gunïtionen bes letzteren repetieren ïann. ©olcpe Singe geugett
twit notorifcp unrationellem Sien ft betrieb. Sa§ läßt fid)
ocrmeiben nicpt Ploß burcp ©inpaltung einer gwecfmäßigen fompeteng»
Oerteilung, fonbetn namentlich burcp Pflege eines genügenben perfönli»
eben ftontalts. Seßterer ift aber unmöglich, toenn ber fantonSoPerförfter
eine übermäßige 3apl untergebener Setriebe gu tnfpigieren pat. Sie
praïtifcpen ©rfaprungert fnpren gum ©ape : ©in fantonSoPerförfter
lann normaler weife n i cp t m e p r a I § 6—10 f o r ft t e cp »

u i f cp e SBirtfcpaftseinpeiten (Sreisforftämter plus — wenn
bem fantonSoPerförfter unterftellt — teepniftpe ©emeinbebetriebe) ridptig
infpigieren. Sie pöpere 3*ffer mag angepen bei befonberer perfönlicper
Sücptigleit beS infpigierenben fantonSoPerförfterS. Sie gmedmäßige
fer wirb aber Heiner, foPalb befonbere arPeitSPermeprenbe Momente
beftepen, mie g. S. üiele ©uPoentionsgefcpäftc in ©cpußmalbgePiet, fepmie»

rige Vcrfeprsberpältmffe, ungute ©inftcllung ber SeOöllerung gum fÇorft=

wefen, ober erfepmereube perfönlicpe gaftoren, Hilter, ftarle Selaftung
burd) Militärbicnft u. bgl.

Sie infpigierenbe Slufficpt über bie unterteilten SBirtfcpaftSeinpeiten
ift aber nur bie eine Seite ber HlrtfgaPe be§ fantonSoPerförfterS. Sie
anbere rtaep oben gericpteteHIrbeitëfront ift ininbeftens
ebenfo wieptig. Ser fantonS'oPerförfter pat feinen natürlicpen Staß un»
mittelbar neben bem ipm Oorgefepten VegierungSüertreter, bem $orft=
bireïtor, als beffen ober ft er faepmännifeper ©efretär»
r c f e r e n t> Ser fiantonSoberförfter pat pier bie äußetft loidptige
punition ber Vertretung bcr gorftfaepe gegenüber ben pöpern politifepen
©taatsinftangen, ioa§ einen ftänbigen perfönlicpen Montait mit bem

g-orftbirettor unerläßlich wadpt. Spre Srennung burcp einen förmlidpeu
ftnftangengug, wie bei biftangierten Hlmtsftellen, mit Prieflidfem Soft»
berïepr unb gegenfeitiger ©in» unb StuSgangSlontroKe, Wäre ein pöcpft

fatales, ben gangen Setrieb läpmenbeS Serfapren.
Hille biefe Hlufgabett be§ fantonSoPerförfterS ergeben gufammen ein

HlrbeitSquantum, bas, wenigftens in ben größeren fantonen, leiept gur
lleberbelaftung füprt. Seren Sepebung bilbet auf biefer ©tufc

* 3"' fanton Sern Wirb neueftens bas ©jperiment gemadjt, gwei oon beti

brei fyorftmeiftern, benen bie fantonêoberfôrfterfunïtionen gutommen, gu bepor»

tieren unb gu Bloß infpigierenben freiSforftBeamten gu begrabieren, au§ ©riui»
ben, bie mit ben forftticp»facpIicpen Qntereffen im SBiberfprucp ftepen. Sie Un»

paltParteit biefer Slnorbttung Wirb fiep, natneittlicp gufolge fomptilation unb

©rfcpwerung beS ©efcpäftSgange», Balb genug perauêftellen. ©§ gibt Weber in
ber Scpweig (DBerforftinfpeltion itocp meines 3Biffen§ im Sluslanb ein gweiteS

SÖeifpiet bafür, baß infpigierenbe ffforftPeamte an einem anbent Orte ipren
HlmtSfiß paBen folfen als am Sipe ber ^Regierung.
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werden, damit der Kantonsoberförster als quasi besserwissender Kreisober-
förster die Funktionen des letzteren repetieren kann. Solche Dinge zeugen
von notorisch unrationellem Dien st betrieb. Das läßt sich

vermeiden nicht bloß durch Einhaltung einer zweckmäßigen Kompetenz-
Verteilung, sondern namentlich durch Pflege eines genügenden Persönli-
chen Kontakts. Letzterer ist aber unmöglich, wenn der Kantonsoberförster
eine übermäßige Zahl untergebener Betriebe zu inspizieren hat. Die
praktischen Erfahrungen führen zum Satze: Ein Kantonsoberförster
kann n o r m a l e r w e i s e nicht mehr als 6—1V forsttech-
nische Wirtschaftseinheiten (Kreisforstämter plus — wenn
dem Kantonsoberförster unterstellt — technische Gemeindebetriebe) richtig
inspizieren. Die höhere Ziffer mag angehen bei besonderer persönlicher
Tüchtigkeit des inspizierenden Kantonsoberförsters. Die zweckmäßige Zif-
ser wird aber kleiner, sobald besondere arbeitsvermehrende Momente
bestehen, wie z. B. viele Subventionsgeschäftc in Schntzwaldgebiet, schwie-

rige Bcrkehrsoerhältnisse, ungute Einstellung der Bevölkerung zum Forst-
wesen, oder erschwerende persönliche Faktoren, Alter, starke Belastung
durch Militärdienst u. dgl.

Die inspizierende Aufsicht über die unterstellten Wirtschaftseinheiten
ist aber nur die eine Seite der Aufgabe des Kantonsoberförsters. Die
andere nach oben gerichtete Arbeitsfront ist mindestens
ebenso wichtig. Der Kantonsoberförster hat seinen natürlichen Platz un-
mittelbar neben dem ihm vorgesetzten Regierungsvertreter, dem Forst-
direktor, als dessen oberster fachmännischer Sekretär-
referents Der Kantonsoberförster hat hier die äußerst wichtige
Funktion der Vertretung der Forstsache gegenüber den höhern politischen
Staatsinstanzen, was einen ständigen Persönlichen Kontakt mit dem

Forstdirektor unerläßlich macht. Ihre Trennung durch einen förmlichen
Jnstanzcnzug, wie bei distanzierten Umtsstellen, mit brieflichem Post-
Verkehr und gegenseitiger Ein- und Ausgangskontrolle, wäre ein höchst

fatales, den ganzen Betrieb lähmendes Verfahren.
Alle diese Aufgaben des Kantonsoberförsters ergeben zusammen ein

Arbeitsquantum, das, wenigstens in den größeren Kantonen, leicht zur
U e b e r b e l a st u n g führt. Deren Behebung bildet auf dieser Stufe

> Im Kanton Bern wird neuestens das Experiment gemacht, zwei von den

drei Forstmeistern, denen die Kantonsoberförsterfunktionen zukommen, zu depor-
tieren und zu bloß inspizierenden Kreisforstbeamten zu degradieren, aus Grün-
den, die niit den forstlich-sachlichen Interessen im Widerspruch stehen. Die Un-

Haltbarkeit dieser Anordnung wird sich, namentlich zufolge Komplikation und

Erschwerung des Geschäftsganges, bald genug herausstellen. Es gibt weder in
der Schweiz (Oberforstinspektion!) noch meines Wissens im Ausland ein zweites

Beispiel dafür, daß inspizierende Forstbeamte an einem andern Orte ihren
Amtssitz haben sollen als am Sitze der Regierung.
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ein befonbereg problem. Sig gu einem gewiffen ©reibe fann aud) biet
mit Zuteilung bon Jgilfglräften, analog ben SKbjunften auf
Sreisforftamtern, nachgeholfen werben. 2lber fie tonnen nur begüglid)
ber SDÎaterialberarbcitung auf bem Sureau SRüßlicbeg leiften. gm 2lußcn=

bienft (gnfpettionen, Pflege beg petfönlidien Sontatts mit beit mirtfdjaf»
tenben Seamten) unb im Serfeßr mit ben fiotitifdjen böf;ern gnftanjen
ift jebodj teine ©ntlaftung in ben perfönlicben gunttionen beg Kantone«

oberförfters möglich- ©g müßte ja felbftöerftanbtict) alg ftarfe Saïtlofig*
teit empfunben werben, wenn jungen, nod) unerfahrenen Scuten in ©rft»
lingsftetten gang unbemittelt febon Sorgefetjtenfunltionen gegenüber

Cbcrförftern gugewiefen würben, anberfeitS ware eine Sepebung ber

Ueberbelaftung buret) ©tnfe|ung öon gwei toorbinierten Santongoberförftern
fietjer organifatorifd) ein Unbing. ©5 bleibt, wenn bie Uebelftönbe un=

baltbar werben, nieptg anbereg übrig, alg bie itantonäoberförfter»gunt=
tionen einem ®reiertoIIegium gu übertragen (wobei einer ber

"3>tei alg primus inter pares formell bag ijkäftbium gu übernebmeu
bätte) unb ben Santon in brei gnfpettiongbegirte gu teilen. Sei großem
©taatggebiete unb intenfibem Setriebe tonnen fogar üier uitb mebr ÜDtiU

glieber beg gnfbettorentottegiumg in grage tommen. ®cr allfällige @e=

bantc, an ©teile einer territorialen Seilung etwa bie ©efdjäfte nad)

Stoffgebieten gu teilen, müßte fid) in ber ißrajig alg ^öcfjft unrationell
erweifen; benn bantit betämen bie infpigierten Stmtgftetten ja üerfebiebene
foorbinierte Sorgefeßte. ülucb in ben auglänbifdjen ©taaten, foweit foltbe
mit ber ©djweig bergleicpbar finb, fepeint bie gufammenfaffttng ber infpU
gierenben Dberbeamtett gu einem am @i|e ber Regierung amtierenben
Soïïegiitm bag im allgemeinen bewährte prattifdje ©tjftem barguftelten.

11. £>er Stnfcbfuß beg gorfttuefcnê an bie allgemeine ©taatguerroaltung.

®ie ©inorbnung beg gorftwefeng in bie allgemeine ©taatgbermal»

tung erfolgt bei ung fepr berfdjiebenartig. SDtcift wirb bie gange Ser»

waltung in fo biele tDirettionen ober ®epartemente aufgeteilt, alg ber

ilîegierunggrat iDtitglieber gäplt, fo baß jeber Sitegierunggrat eine ®iret*
tion erbölt. Unb bann wirb bag gorftwefen alg eine Unterabteilung
einer foldjen SDireltion gugewiefen. ©g fegelt bei ung unter allen mög»

liefen ®irettiongftaggen : Solfgwirtfcbaft, öanbet, Qnbuftrie unb 2anb=

wirtfdjaft, Sau», Nötiget-, ÜDtilitörwefen, ginangen ufw. ©ine befonbere

yjorftbirettion tommt nur alg ?lugnabnte bor. ©in eigenartigeg Ser»

bättnig beftanb einmal in einem Santon infofent, alg ber gorftbienft
gwei berfdjiebencn ®irettionen unterftellt war, mit ber @taatgforftbcr=
waltung ber ginangbirettion unb mit bem öffentlidprecbtlicben SDienft

ber Solfgwirtfcbaft. Sie Trennung fd^eint fid) nidjt bewährt gu hoben
unb würbe wieber aufgegeben, gür bag erfprießliebe SBirfen beg j^orft»
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à besonderes Problem. Bis zu einem gewissen Grade kann auch hier
mit Zuteilung von Hilfskräften, analog den Adjunkten auf
Kreisforstämtern, nachgeholfen werden. Aber sie können nur bezüglich
der Materialverarbcitung auf dem Bureau Nützliches leisten. Im Außen-
dienst (Inspektionen, Pflege des persönlichen Kontakts mit den wirtschaf-
tenden Beamten) und im Verkehr mit den politischen höhern Instanzen
ist jedoch keine Entlastung in den persönlichen Funktionen des Kantons-
oberförsters möglich. Es müßte ja selbstverständlich als starke Taktlosig-
leit empfunden werden, wenn jungen, noch unerfahrenen Leuten in Erst-
lingsstellcn ganz unvermittelt schon Vorgesetztenfunktionen gegenüber
Oberförstern zugewiesen würden, anderseits wäre eine Behebung der

Ueberbelastung durch Einsetzung von zwei koordinierten Kantonsoberförstern
sicher organisatorisch ein Unding. Es bleibt, wenn die Uebelstände un-
haltbar werden, nichts anderes übrig, als die Kantonsoberförster-Funk-
tionen einem D r e i e r k o l l e g i u m zu übertragen (wobei einer der

Drei als primus inter pures formell das Präsidium zu übernehmen
hätte) und den Kanton in drei Jnspektionsbezirke zu teilen. Bei großem
Staatsgebiete und intensivem Betriebe können sogar vier und mehr Mit-
glieder des Jnspektorenkollegiums in Frage kommen. Der allfällige Ge-

danke, an Stelle einer territorialen Teilung etwa die Geschäfte nach

Stoffgebieten zu teilen, müßte sich in der Praxis als höchst unrationell
erweisen; denn damit bekämen die inspizierten Umtsstellen ja verschiedene
koordinierte Vorgesetzte. Auch in den ausländischen Staaten, soweit solche

mit der Schweiz vergleichbar sind, scheint die Zusammenfassung der inspi-
zierenden Oberbeamten zu einem am Sitze der Regierung amtierenden
Kollegium das im allgemeinen bewährte praktische System darzustellen.

11. Der Anschluß des Forstwesens an die allgemeine Staatsverwaltung.

Die Einordnung des Forstwesens in die allgemeine Staatsverwal-
tung erfolgt bei uns sehr verschiedenartig. Meist wird die ganze Ver-
waltung in so viele Direktionen oder Departemente aufgeteilt, als der

Regierungsrat Mitglieder zählt, so daß jeder Regierungsrat eine Direk-
tion erhält. Und dann wird das Forstwesen als eine Unterabteilung
einer solchen Direktion zugewiesen. Es segelt bei uns unter allen mög-
lichen Direktionsflaggen: Volkswirtschaft, Handel, Industrie und Land-

wirtschaft, Bau-, Polizei-, Militärwesen, Finanzen usw. Eine besondere

Forstdirektion kommt nur als Ausnahme vor. Ein eigenartiges Ver-
hältnis bestand einmal in einem Kanton insofern, als der Forstdienst
zwei verschiedenen Direktionen unterstellt war, mit der Staatsforstver-
waltung der Finanzdirektion und mit dem öffentlich-rechtlichen Dienst
der Volkswirtschaft. Die Trennung scheint sich nicht bewährt zu haben
und wurde wieder aufgegeben. Für das ersprießliche Wirken des Forst-
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bienjteë fommt eS natürlip nipt barouf on, mit melpen anbern S3er»

maltnngSjmeigen jufammen eS einem ®ireftionSborfteper nnterfteHt ijt.
©5 peftepen ja feine befonbern S3inbungen gegenüber irgenbmelpen an»
bern Sienftjmeigen. ^m ^nterejje beS SBalbeS mu| nur geroünfpt roerben,
baß bas gorftmefen unter bie Seitung beSjenigen SRegierungSmitgliebeS
fommt, bas unferer ©ape mit reblipem SSiUen gur gürberung am
meiften jugetan ijt.

12. 2>ie Sfotraenbigfeit eineê ©rfoIgSnaproeifeë.

Sut Slnfplitffc an bie pier befpropenen fragen joltten nodj alter»

panb roeitcrc organifatorifpe fünfte bepanbelt merben, mie g. S3, bie

für einen intenfiücrn S3etrieb unerläplipe, ben freisforftamtlipen gmtf»
tionen angeglipene Stusgejtaltung beS UnterförfterbienfteS, bie trompe»
tengenöcrteilung über afte Dienftftufen, bie peute fepr miberfprepenb
georbnete, manperortS fiper menig rationelle abminijtratioe ©eite bed

SßirtfpaftSpIanmefenS ufm. ®op îann pente barauf nipt näper einge»

treten merben. ^Dagegen müfjen mir uns nocp mit beut eingangs ermäpn»
ten anbern problem befaffen, bep'en Söfung für bie mirtfame Slbmepr
einer falfdjen ©inftclfung jcitcnS ber obern ©taatSbcpörben unb ber

öffentlichen Meinung notmenbig ift : ® e r f i tp t b a r e © r f o I g s

n a cp m c i S im gor ft betriebe.
Stuf ©epritt unb Sritt fönneit mir maprnepmen, mie DerpängniSDolt

fiep für bie gorftpolitif bie Satfape auSmirft, bap fiep rtnfcre Slrbeit,
b p. biejenige bes SBirtfpafterS, übermiegenb im Sttnern beS SBalbeS,

für bie meitere Deffentlipfeit u n f i p t b a r öoffgiept
unb bap alter forftlidpc gortfpritt an gang langfame, für ben Saien nipt
maprnepmbarc ©ntmidtnng gebnnben ift. ®aS tßublifmn fiept unfere
Strbeit nipt, meil fie fip nipt mie bei anbern 23erufen in§ ©paufenfter
ftetten leipt. ®ie unfiptbare 91 r b e i t aber mirb n i p t g e

m ü r b i g t ; barunt fonnte tmr oielen Soppen einmal in einem fort»
fprittlipen Santon in allem ©rnfte eine SSolfSbemegung unter güprung
eines WitgliebeS ber S3nnbeS0erfammIung gegen einen Dberförfter ent»

ftepen, mit beut §auptDormurf, er treibe eine fo oerfeprte gorftmirtfpaft,
bap man im SBalbe ja nipt einmal fepen fönne, moper baS gefdjlagene
Ißolg fommt llnb fobann fennert mir, mie fpon oben angebentet, fÇalle,
mo Sorftleute Don ber öffentlichen tOîeinung japrgepittelang als erft»

flaffige $apbertreter popgepriefen unb mit allen ©pren bebadtt mürben
unb bie bann pm ©plup ipren SBalb in einem für bie gange g-apmelt
blamablen 3uflttnb pinterlaffen paben. SInberfeitS ift eS aup eine alt»
befannte ©rfaprungStatfape, bap bie SfebenSart Dom „®anf ber Dtepu»

blif" für unfern 93eruf in gang befonberem SDtape gutrifft. Surg unb

gut : ®ic meitere Deffentlipfeit (oft fogar bie eigenen politifpen 93e=
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dienstes kommt es natürlich nicht darauf an, mit welchen andern Ver-
waltnngszweigen zusammen es einem Direktionsvorsteher unterstellt ist.
Es hestehen ja keine besondern Bindungen gegenüber irgendwelchen an-
dern Dienstzweigen. Im Interesse des Waldes muß nur gewünscht werden,
daß das Forstwesen unter die Leitung desjenigen Regierungsmitgliedes
kommt, das unserer Sache mit redlichem Willen zur Förderung am
meisten zugetan ist.

12. Die Notwendigkeit eines Ersolgsnachweises.

Im Anschlüsse an die hier besprochenen Fragen sollten noch aller-
Hand weitere organisatorische Punkte behandelt werden, wie z. B. die

für einen intensivern Betrieb unerläßliche, den kreisforstamtlichen Funk-
tionen angeglichene Ausgestaltung des Unterförsterdienstes, die Kompe-
tenzenverteilung über alle Dienststufen, die heute sehr widersprechend
geordnete, mancherorts sicher wenig rationelle administrative Seite des

Wirtschaftsplanwesens usw. Doch kann heute darauf nicht näher einge-
treten werden. Dagegen müssen wir uns noch mit dem eingangs erwähn-
ten andern Problem befassen, dessen Lösung für die wirksame Abwehr
einer falschen Einstellung seitens der obern Staatsbehörden und der

öffentlichen Meinung notwendig ist: Der sichtbare Erfolgs-
Nachweis im Forstbetriebe.

Auf Schritt und Tritt können wir wahrnehmen, wie verhängnisvoll
sich für die Forstpolitik die Tatsache auswirkt, daß sich unsere Arbeit,
d h. diejenige des Wirtschafters, überwiegend im Innern des Waldes,

für die weitere Oeffentlichkeit unsichtbar, vollzieht
und daß aller forstliche Fortschritt an ganz langsame, für den Laien nicht
wahrnehmbare Entwicklung gebunden ist. Das Publikum sieht unsere
Arbeit nicht, weil sie sich nicht wie bei andern Berufen ins Schaufenster
stellen läßt. Die unsichtbare Arbeit aber wird nicht ge-
würdigt; darum konnte vor vielen Jahren einmal in einem fort-
schrittlichen Kanton in allem Ernste eine Volksbewegung unter Führung
eines Mitgliedes der Bundesversammlung gegen einen Oberförster ent-
stehen, mit dem Hauptvorwurf, er treibe eine so verkehrte Forstwirtschaft,
daß man im Walde ja nicht einmal sehen könne, woher das geschlagene

Holz kommt! Und sodann kennen wir, wie schon oben angedeutet, Fälle,
wo Forstleute von der öffentlichen Meinung jahrzehntelang als erst-

klassige Fachvertreter hochgepriesen und mit allen Ehren bedacht wurden
und die dann zum Schluß ihren Wald in einem für die ganze Fachwelt
blamablen Zustand hinterlassen haben. Anderseits ist es auch eine alt-
bekannte Erfahrungstatsache, daß die Redensart vom „Dank der Repu-
blik" für unsern Beruf in ganz besonderem Maße zutrifft. Kurz und

gut: Die weitere Oeffentlichkeit (oft sogar die eigenen Politischen Be-
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ßörben inbegriffen) fießt bei uns nur eine äußerliche g a f f a b e

bie alles mögliche Blenbmert geftattet; aber ben fachlichen, mähren .311=

halt unfereS Schaffend fießt fie nicht, roeit ihr eben gar lein geeigneter,
fichtbarer SDtaßftab zur Verfügung fteßt.

13. gorftwefeu uttb Staat&politil.

©S ift für bie meitere ©ntmidlung unferes gorftroefenS ficher Dort

fehr großer, oielteicßt entfcheibenber Bebeutung, baß ein p e r m a

lient unb guoerläffig funttionierenber ©rfolgSna<h
m e i S g e f ch a f f e n m i r b. Sie baöon ju ermartenbe SBirlung in
perfönlitßer tpinficEjt, bie richtigere Bemertung ber beruflichen Dualität
ber amtierenben BHrtfcßafter, ift babei nicht einmal baS SBefentlicße.

fyorftpolitifcß noch wichtiger ift ber baraus refultierenbe ziffernmäßige
91 a cl) m e i S ber m i r t f d) a f 11 i cß e n ^Rechtfertigung bed
91 u f m a rt b e s für t ü dj t i g e f 0 r ft t e cß 11 i f d) c Gräfte. ©rft
mit biefem 9?acßroeiS merben mir unfern Bemühungen um intenfioern
Betrieb ber gorftmirtfcßaft jum Surcßbrud) üerßelfen tonnen. 28ir haben

nun lange genug oou ber SKöglidfleit großer BrobuftionSfteigerung unb
oon ber SRotmenbigleit unb 2Birtfd)aftlicßfeit Oermehrten ^räfteeinfaßes
geprebigt. Sie B 0 l i t i t, toelcße mit bem StaatSbubget ben ©cßlüffel

jum meitern Ausbau ber fjorftbienftorganifation in ben §änben halt,
glaubt uns bas e i n f a d) n i cß t unb mill nichts baöon miffen, baß
bem SCufmartb für gorftperfonal ein ©egenmert, itttb fogar ein höherer,
gegenüberfteßt. Sie gufatnmenßättge zwifcßen ©innahmen unb 9lu§=

gaben erlennt fie auf forftlichem ©ebiet meßt.

Saju tommt, baß in politifcßen Greifen bas ffforftmefen leiber ganz
nur als eine fie menig intereffierenbe gachangelegenßeit be=

tracßtet mirb. Surcß ben Broporj unb bie großen mächtigen SBirtfcßaftS»
öerbänbe ift bie ^Solitiï fhftematifdh baju erzogen morben, baß fie ficß

einfeitig um folcße Singe betümmert, bie fid) maßt* unb parteipolitifcß
auSfchlachten laffen, unb bartebeu bie rein fachlichen, politifd) fterilen ober

gar nnOorteilhaften Btaterien, mie baS gorftmefen, lintS liegen läßt. ©0

ift im allgemeinen unfere ©acße in ben politifcßen Greifen angefchrieben.
©injelne uns mohlbefanute, gerabezu glänzenbe StuSnaßmen merben baßer
mit um fo größerer Santbarfeit anerfannt. Seiber finb eS nur ganz
auffallenbe SluSnaßmen.

„Saß mir un§ fo fcßmer tun, eine fjörberung ber fjorftmirtfchaft
ZU erreichen, liegt baran, baß außerhalb beS gaaßeS meßt ba§ nötige
BerftänbniS oorßanben ift, namentlich öen Greifen, bie bie tSnlfcßei«

bung ßaben, nämlicß bei ben teitenben SJlännern ber Bolitit unb bei ben

BoiiSüertretungen ..." „Sie Beamten, bie Beßörben finb eben gerabe
bei un§ meift meßt imftanbe, auch in ben KRinifterien burdßzubringen,
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Hürden Inbegriffen) sieht bei uns nur eine äußerliche Fassade,
die. alles mögliche Blendwerk gestattet; aber den sachlichen, wahren In-
halt unseres Schaffens sieht sie nicht, weil ihr eben gar kein geeigneter,
sichtbarer Maßstab zur Verfügung steht.

13. Forstwesen und Staatspolitik.

Es ist für die weitere Entwicklung unseres Forstwesens sicher von
sehr großer, vielleicht entscheidender Bedeutung, daß ein per ma-
nent und zuverlässig funktionierender Erfolgsnach-
weis geschaffen wird. Die davon zu erwartende Wirkung in
persönlicher Hinsicht, die richtigere Bewertung der beruflichen Qualität
der amtierenden Wirtschafter, ist dabei nicht einmal das Wesentliche.

Forstpolitisch noch wichtiger ist der daraus resultierende ziffernmäßige
Nachweis der wirtschaftlichen Rechtfertigung des
Aufwandes für tüchtige f o r st t e ch n i s ch e Kräfte. Erst
mit diesem Nachweis werden wir unsern Bemühungen um intensivern
Betrieb der Forstwirtschaft zum Durchbruch verhelfen können. Wir haben

nun lange genug von der Möglichkeit großer Produktionssteigerung und
von der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit vermehrten Kräfteeinsatzes
gepredigt. Die Politik, welche mit dem Staatsbudget den Schlüssel

zum weitern Ausbau der Forstdienstorganisation in den Händen hält,
glaubt uns das einfach nicht und will nichts davon wissen, daß
dem Aufwand für Forstpersonal ein Gegenwert, und sogar ein höherer,
gegenübersteht. Die Zusammenhänge zwischen Einnahmen und Aus-
gaben erkennt sie auf forstlichem Gebiet nicht.

Dazu kommt, daß in politischen Kreisen das Forstwesen leider ganz
nur als eine sie wenig interessierende Fachangelegenheit be-

trachtet wird. Durch den Proporz und die großen mächtigen Wirtschafts-
verbände ist die Politik systematisch dazu erzogen worden, daß sie sich

einseitig um solche Dinge bekümmert, die sich wähl- und parteipolitisch
ausschlachten lassen, und daneben die rein sachlichen, politisch sterilen oder

gar unvorteilhaften Materien, wie das Forstwesen, links liegen läßt. So
ist im allgemeinen unsere Sache in den politischen Kreisen angeschrieben.

Einzelne uns wohlbekannte, geradezu glänzende Ausnahmen werden daher
mit um so größerer Dankbarkeit anerkannt. Leider sind es nur ganz
ausfallende Ausnahmen.

„Daß wir uns so schwer tun, eine Förderung der Forstwirtschaft
zu erreichen, liegt daran, daß außerhalb des Faches nicht das nötige
Verständnis vorhanden ist, namentlich in den Kreisen, die die Entschei-

dung haben, nämlich bei den leitenden Männern der Politik und bei den

Volksvertretungen ..." „Die Beamten, die Behörden sind eben gerade
bei uns meist nicht imstande, auch in den Ministerien durchzudringen,
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nuS bcm einfachen ©rnnbe, meil fie nicfjt bie fraftbolle Vertretung eincS
StanbeS Winter fid) Çaben, wie 5. 58. bic Sanbmirtfcfjaft.. " ,,©S ift flar,
bafj ein 28irtfd)nftSgweig, in bein Seitung nrtb Vetrieb in ber Ipauptfadje
auf einem 58eamtenftanb ruht, für fid) allein nidjt burd)gubringen Oer®

mag, fonbern fid) eine SRefonang im SSoXIe fdjaffen rniife."
SJÏan fönnte meinen, biefe 28orte feien gerabe für unfern gall ge®

fcfjrieBen warben. ©ie flammen uon feinem ©eringeren als betn Sßräfi®

benten beS beutfdjeu iReicbsforftuereinS nnb geigen unS, bajf bas u n b e ®

fricbigenbe Verhältnis g w i f d) e n gorftwefen nnb
p 0 I i t i f d) e r ©taatslcitung eine offenbar in tern alio»
ital Dcrbreitete ®ranfl)eit ift. gür un§ in ber ©dpocig ift
gang befonberS gutreffenb ber §inweiS, baff eine IRefonang im Volle
unerläßlich ift. Sic öffentliche SKeinnng muß für unfere @ad)e

gewonnen, organifiert unb gegen bic fid) feinbfelig ober WenigftenS inter®

effeloS berljaltenbc ißolitil mobilifiert werben. Siefe 2lrbcit ift im ©ange.
„Unfer SBalb", bie neue SBerbefdjrift beS @d)Weigerifd)en gorftbereinS,
bat im 58olfe eine oiclöcrbeißenbe 2lufnabme gefunben. Ser ©djweige®

rifd)e Verbanb für 28albwirtfd)aft unb feine Qentralftelle erftarfen gufe®

benbS. gljte Stimme beginnt gebort gu werben. Stur gu SaS $iel, bie

©ewinnung ber öffentlichen SJteinung, mufe erreid)t werben.

14. ©runblegenbe goftoren gum ©rfolgSnacbwetS.

©leidjfam als Varallclattion mit gleichem 3^1, ja gerabegu als
materielle gunbierung biefer 2luflIärungS® unb SBerbearbeit fantt ber
21 u S b a u beS ©rfoIgSnadjweifeS gelten. 2lud) hier ift bie

Slrbeit im ©attge. Sic ©infübrung ber auf periobifeber, bollftänbiger
2luSlIuppierung berubenben ©ontroHberfabren, bie ftänbige 58eobacbtung
beS laufenbcn ^uwadjfes unb bie Kontrolle über bie ©ntwidlung ber in
Stärfeflaffen gegliebcrten Vorräte finb alles SRaßnabmen, bie gang in
ber 5Rid)tung ber ©rfolgslontrolle liegen. 2lber biefen SRaßnabmen lag
bisher auSfchliefelicb ber ©ebanfe an baS 58eftanbeSmaterial unb an ein®

rid)tungStecbnifd)c ©efid)tSpunfte gugrunbe. einem bollgültigen ©r®

foIgSnadjweiS ift eS aber notwenbig, baff biefe ^ontrollmaßnabmen in
ber 9tid)tung ber ölonomifd)en © p b ä r e ausgebaut
werben.

©S banbelt fich babei einfach barum, baß gum finangieHen 58etriebS®

ergebniS ber gwifdjen gwet gnüentarifationen liegenben ißeriobe auch
eine angemeffene 58ewertung ber eingetretenen 5ßor®

ratSänberung hiTiäugegählt wirb, ©rft biefe Summe, unb nid)t
baS bloße Sfefultat beS gebudjten ©elbtierfebrS, fagt unS enbgültig, was
ber 2BaIb, refp. ber Söirtfajafter, ölonomifd) geleiftet bat. SaBei taud)t
allerbingS eine nid)t leicht gu nebmenbe ©dfwierigfeit auf : Sßelcber Viert
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nus dein einfachen Grunde, weil sie nicht die kraftvolle Vertretung eines
Standes hinter sich haben, wie z. B. die Landwirtschaft.. " „Es ist klar,
daß ein Wirtschaftszweig, in dem Leitung und Betrieb in der Hauptsache

auf einem Beamtenstand ruht, für sich allein nicht durchzudrängen ver-
mag, sondern sich eine Resonanz im Volke schaffen muß."

Man könnte meinen, diese Worte seien gerade für unsern Fall ge-
schrieben worden. Sie stammen von keinem Geringeren als dem Präsi-
denten des deutschen Reichsforstvereins und zeigen uns, daß das u n bc -

friedigende Verhältnis zwischen For st Wesen und
politischer Staatsleitung eine offenbar internatio-
nal verbreitete Krankheit ist. Für uns in der Schweiz ist

ganz besonders zutreffend der Hinweis, daß eine Resonanz im Volke

unerläßlich ist. Die öffentliche Meinung muß für unsere Sache

gewonnen, organisiert und gegen die sich feindselig oder wenigstens inter-
esselos verhaltende Politik mobilisiert werden. Diese Arbeit ist im Gange.
„Unser Wald", die neue Werbeschrift des Schweizerischen Forstvereins,
hat im Volke eine viclverheißende Aufnahme gefunden. Der Schweize-
rische Verband für Waldwirtschaft und seine Zentralstelle erstarken zuse-

hends. Ihre Stimme beginnt gehört zu werden. Nur zu Das Ziel, die

Gewinnung der öffentlichen Meinung, muß erreicht werden.

14. Grundlegende Faktoren zum Erfolgsnachweis.

Gleichsam als Parallelaktion mit gleichem Ziel, ja geradezu als
materielle Fundierung dieser Aufklärungs- und Werbearbeit kann der

Ausbau des Erfolgsnachweises gelten. Auch hier ist die

Arbeit im Gange. Die Einführung der auf periodischer, vollständiger
Auskluppierung beruhenden Kontrollverfahren, die ständige Beobachtung
des laufenden Zuwachses und die Kontrolle über die Entwicklung der in
Stärkeklassen gegliederten Vorräte sind alles Maßnahmen, die ganz in
der Richtung der Erfolgskontrolle liegen. Aber diesen Maßnahmen lag
bisher ausschließlich der Gedanke an das Bestandesmaterial und an ein-
richtungstechnischc Gesichtspunkte zugrunde. Zu einem vollgültigen Er-
folgsnachweis ist es aber notwendig, daß diese Kontrollmaßnahmen in
der Richtung der ökonomischen Sphäre ausgebaut
werden.

Es handelt sich dabei einfach darum, daß zum finanziellen Betriebs-
crgebnis der zwischen zwei Jnventarisationen liegenden Periode auch
eine angemessene Bewertung der eingetretenen Vor-
ratsänderung hinzugezählt wird. Erst diese Summe, und nicht
das bloße Resultat des gebuchten Geldverkehrs, sagt uns endgültig, was
der Wald, resp, der Wirtschafter, ökonomisch geleistet hat. Dabei taucht
allerdings eine nicht leicht zu nehmende Schwierigkeit auf: Welcher Wert
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foil bent ft e ß e n b c rt §o!ge beigelegt werben? fOtan wirb ba gu=

näcßft an ben auSgewiefenen Nettowert per m' ber legten ijkriobem
uutpng benfen, alfo an ben fog. „gerfcßlagungS"* ober „Serfilberungs"»
Skrt. Sa§ müßte aber nadf bielfacßen ©rfaßrungen gu oerßängniSbollen
fnrftpolitifcßen SBirfungen führen (übermäßige Sapitalgiffern für ben

•Çwlgôorrat unb ben ganzen SBalbmert; Serftärfung ber 3tußungen ttnb

Serminberung be§ SorrateS, um eine „geniigenbe" Serginfung ßeraus»

pbringen). ©ine foleße fRecßnung, bie ben SBalb als rein pribateë @clb»

unternehmen mit böflig freiem Eigentumsrecht be§ SefißerS beßanbelt,
ift bei un§ forftpolitifcß u n m ö g I i cß unb fteßt mit ber in
unferer ©efeßgebung liegenben ©infeßränfung beS 28albeigentum§ im
2Biberfprucß. Siefe ©infeßränfungen gugunften ber am Sßalbe ßaftenben
öffentlichen, bolfSmirtfcßaftlicßen ^rttereffen bilben gleichfam eine auf
ißnt laftenbe ©erbitut. Ser Sorrat i ft n i cl; t frei b e r tu e r t

bar unb barf beSßalb auch Ttid&t mit bem DîettopreiS bon gefchlagcnem
.Çwlg bewertet werben. 5Kag babei auch bie gange fcßöne SLheorie ber

fortließen ©tatif über Sorb geworfen werben, wir formen unmöglich
fo rechnen.

3Bir müffen un§ ba eßer an ba§ Seifpiel gefunben, borfießtigen
ginangßausßalteS in gutgeleiteten großen ^nbuftrieunterneßmungen ßal=

ten, bie es fieß gur ^fließt machen, ihre 2(ftiben nur mit bent ft a r f
rebu gierten Serfaufêwert in bie Silang eingufeßen unb
Dîeuanlagen auë bem laufenben Setriebe fofort weitgehenb, oft bis gur
Hälfte ber Soften, ober fogar gang gu amortifieren.

^n unferm galt hnt e§ übrigens feinen SBert, eine eigentliche

Silang mit bem gaitgen SfBalbwert influfibe Sobenwcrt aufgufteflen;
ba§ würbe unfere Stufgabe nur erfeßweren unb fompligieren. ©S genügt,
wenn mir benjenigen Seil herausgreifen, in welchem bie wirtfcßaftlicße
?lrbeit gum StuSbrucf gelangt. Senn für biefe woflen mir ja einen ficht»

baren ©rfoIgSinbej feßaffen. Unb biefer Seil ift bie feftgeffetlte S r o »

buftionS» unb SorratSänberung, bie nach ©tärfeflaffen
getrennt fontrolliert werben. Sabei wirb bas nicht fluppierte SDÎaterial

unterhalb ber Sluppiergrertge gang außer Setracßt gelaffen, mie bas ja
auch bei unfern SBirtfcßaftspIanen mehr unb mehr gefcfjieht.

Sie obenerwähnte gefeßließe ©igentumsbefeßränfung wirb nun
gweefmäßig in bem Sinne gu würbigen fein, baß fteßenbeS o I g

nur mit bem halben 9? e 11 o b e r f a u f S w e r t in Srecßmmg

gefeßt, fomit nießtgenußter 3mitacf)§ fofort gur ipälfte amorfifiert wirb.
Öanbelt eS fieß aber um SorrafSberminberung, fo ift bafür
faftifcß ber 97ettoberfaufSwert in bie finangiefle SKecßnung ßineingefloffen,
fo baß aueß in ber öfonomifeßen ©rfolgsrecßnung ber unberfürgte
S e t r a g einbegogen werben muß. Sarin mag ein matßematifcßer
logifcßer SBiberfprucß liegen, aber wir müffen unS bamit abfinben. SJir
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sott dem stehenden Holze beigelegt werden? Man wird da zu-
nächst an den ausgewiesenen Nettowert per in» der letzten Perioden-
Nutzung denken, also an den sog. „Zerschlagungs"- oder „Versilberungs"-
Wert. Das müßte aber nach vielfachen Erfahrungen zu verhängnisvollen
forstpolitischen Wirkungen führen (übermäßige Kapitalzifsern für den

Holzvorrat und den ganzen Waldwert; Verstärkung der Nutzungen und

Verminderung des Vorrates, um eine „genügende" Verzinsung heraus-
zubringen). Eine solche Rechnung, die den Wald als rein privates Geld-

unternehmen mit völlig freiem Eigentumsrecht des Besitzers behandelt,
ist bei uns s o r st P o l i t i s ch unmöglich und steht mit der in
unserer Gesetzgebung liegenden Einschränkung des Waldeigentums im
Widerspruch. Diese Einschränkungen zugunsten der am Walde haftenden
öffentlichen, volkswirtschaftlichen Interessen bilden gleichsam eine aus

ihm lastende Servitut. Der Vorrat ist nicht frei verwert-
bar und darf deshalb auch nicht mit dem Nettopreis von geschlagenem

Holz bewertet werden. Mag dabei auch die ganze schöne Theorie der

forstlichen Statik über Bord geworfen werden, wir können unmöglich
so rechnen.

Wir müssen uns da eher an das Beispiel gesunden, vorsichtigen
Finanzhaushaltes in gutgeleiteten großen Jndustrieunternehmungen Hal-
ten, die es sich zur Pflicht machen, ihre Aktiven nur mit dem stark
reduzierten Verkaufs wert in die Bilanz einzusetzen und
Nenanlagen aus dem laufenden Betriebe sofort weitgehend, oft bis zur
Hälfte der Kosten, oder sogar ganz zu amortisieren.

In unserm Fall hat es übrigens keinen Wert, eine eigentliche

Bilanz mit dem ganzen Waldwert inklusive Bodenwert aufzustellen;
das würde unsere Aufgabe nur erschweren und komplizieren. Es genügt,
wenn wir denjenigen Teil herausgreifen, in welchem die wirtschaftliche
Arbeit zum Ausdruck gelangt. Denn für diese wollen wir ja einen ficht-
baren Erfolgsindex schaffen. Und dieser Teil ist die festgestellte Pro-
duktions- und Vorratsänderung, die nach Stärkeklassen

getrennt kontrolliert werden. Dabei wird das nicht kluppierte Material
unterhalb der Kluppiergrenze ganz außer Betracht gelassen, wie das ja
auch bei unsern Wirtschaftsplänen mehr und mehr geschieht.

Die obenerwähnte gesetzliche Eigentumsbeschränkung wird nun
zweckmäßig in dem Sinne zu würdigen sein, daß stehendes Holz
nur mit dem halben N e t t o v e r k a u f s w e r t in Rechnung
gesetzt, somit nichtgenutzter Zuwachs sofort zur Hälfte amortisiert wird.
Handelt es sich aber um B o r r a t s v e r m i n d e r u n g, so ist dafür
faktisch der Nettoverkaufswert in die finanzielle Rechnung hineingeflossen,
so daß auch in der ökonomischen Erfolgsrechnung der unverkürzte
Betrag einbezogen werden muß. Darin mag ein mathematischer
logischer Widerspruch liegen, aber wir müssen uns damit abfinden. Wir
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tonnen unmöglich einer eitimanbfreien mathematifchen Sogit zuliebe bas
reale fntereffe beS ffialbeS einer großen ©efaljr ausfefeen.

SaS Oorgefcßlagene NechuungSOerfahren, Bewertung ber Vorrats»
Zunahme mit bem falben, ber BorratSabnahme mit bem Ooïïen Netto»

wert, tann rtatiirlid) nicht in ber Sßeife brtrrfjgefü^rt werben, baß man
fdjon in ben einzelnen Abteilungen unb ©tärfetlaffen je nach bofitiber
ober negatiber BorratSänberung ungleich bewertet; benn bas ergäbe

bölfig finnlofe ©ummationen. Sie Nedmung muß für b a § S3 e »

triebsganze pnäcßft einfieitlidb) auf ©runb beS b o It e n
9iettoWerte§ burcßgefütjrt werben. ©rft bie ©limine ift bann, wenn
negatib mit ganzer, wenn ßofitib mit halber 3Ufer, in bie ©djlußauf»
ftetlung, finanzielles BetriebSergebniS ßtuS SBert ber BorratSänberung,
einzufetten unb füfjrt zur maßgeblichen ötonomifchen ©rfolgSziffer.

Nun ift Weiter zu bebenfen, baß für bie primäre Berechnung bes

SßerteS ber BorratSänberung bie Berwenbung berfelben Nettowert»
Ziffer für alle ©tärteflaffen bem wirtlichen Berljältnis
fefjr mibcrfptidjt; benrt jene Qiffer ftetlt nur ben Surdpchnitt bcS ganzen
©rtrageS bar unb eine ftärtettaffenweife Trennung ber f inaitzgebarung
ift ja auSgefthloffen. SSir müffen hier bie llnrichtigteit mit einem will»
tätlichen, aber jebenfatlS fich ber SBirflidjfeit annähernben Notbehelf zu
beheben fliehen, ©ine BorratSabnahme in ber wertbollften ©tarfholztlaffe
wirb btonomifch nicht tompenfiert burch eine gleichhohe Bunafjme in
ber ©perrholzflaffe. Siefer Satfache läßt fich nur fo in mirîfantet SBeife

Nechnitng tragen, baß wohl für bie ©utnme ber ermittelte burchfdjnitt»
liehe Nettowert erhalten bleibt, baß man aber in ben bier ©tärte»
11 a f f e n bie 3 i f f e r a b ft it f t unb für bie ©perrljolzttaffe etwa
05—70 %, für bie Bauholzflaffe 85—90 %, für bie ©agholztlaffe 110 bis
115 % unb für bie ©tarfholztlaffe 125—135 % ber SurdpchnittSziffer
rechnet, fo baß zwifdjen fchwächftcr unb ftärffter klaffe ein Verhältnis
bes feftmeter»NettowerteS bon etwa 1 :2 entfteht. SaS ift wohl will»
tiirlich, ergibt uns aber bod) ein wefentlid) zutreffenbereS ©dflußbilb.

15. (Sin praïttfdjeë Betfptel.

SaS burchgerechnete praftifdje Beifpiel führt zu folgeitben ©mgeb»

niffen :

1. Netto »§olzer!öS (Brutto»l0olzerlö3 minuS Nüfttoften)
ber ißeriobe 1905—1925: Sota! fr. 957.341,29; per m' fr. 21,05

2. finanzieller SBirtfrfjaftsertrag beS ganzen
Betriebes (totaler Bruttoertrag minus totale SBirtfdjaftSfoften)

fr. 833.000,24.

3. BorratSänberung 1905—1925 : Situs 90.731 m».
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können unmöglich einer einwandfreien mathematischen Logik zuliebe das
reale Interesse des Waldes einer großen Gefahr aussetzen.

Das vorgeschlagene Rechnungsverfahren, Bewertung der Borrats-
zunähme mit dem halben, der Vorratsabnahme mit dem vollen Netto-
wert, kann natürlich nicht in der Weise durchgeführt werden, daß man
schon in den einzelnen Abteilungen und Stärkeklassen je nach positiver
oder negativer Vorratsänderung ungleich bewertet; denn das ergäbe

völlig sinnlose Summationen. Die Rechnung muß für das Be-
triebsganze zunächst einheitlich auf Grund des vollen
Nettowertes durchgeführt werden. Erst die Summe ist dann, wenn
negativ mit ganzer, wenn positiv mit halber Ziffer, in die Schlußauf-
stellung, finanzielles Betriebsergebnis plus Wert der Vorratsänderung,
einzusetzen und führt zur maßgeblichen ökonomischen Erfolgsziffer.

Nun ist weiter zu bedenken, daß für die Primäre Berechnung des

Wertes der Vorratsänderung die Verwendung derselben Nettowert-
Ziffer für alle S t ä r k e k l a s s e n dem wirklichen Verhältnis
sehr widerspricht; denn jene Ziffer stellt nur den Durchschnitt des ganzen
Ertrages dar und eine stärkeklassenweise Trennung der Finanzgebarung
ist ja ausgeschlossen. Wir müssen hier die Unrichtigkeit mit einem will-
kürlichen, aber jedenfalls sich der Wirklichkeit annähernden Notbehelf zu
beheben suchen. Eine Vorratsabnahme in der wertvollsten Starkholzklasse
wird ökonomisch nicht kompensiert durch eine gleichhohe Zunahme in
der Sperrholzklasse. Dieser Tatsache läßt sich nur so in wirksamer Weise

Rechnung tragen, daß wohl für die Summe der ermittelte durchschnitt-
liche Nettowert erhalten bleibt, daß man aber in den vier Stärke-
klaffen die Ziffer abstuft und für die Sperrholzklasse etwa
05—7V ?êl, für die Bauholzklasse 85—90 für die Sagholzklasse 110 bis
115 A und für die Starkholzklasse 125—135 Al der Durchschnittsziffer
rechnet, so daß zwischen schwächster und stärkster Klasse ein Verhältnis
des Festmcter-Nettowertes von etwa 1 :2 entsteht. Das ist wohl will-
kürlich, ergibt uns aber doch ein wesentlich zutreffenderes Schlußbild.

15. Ein praktisches Beispiet.

Das durchgerechnete praktische Beispiel führt zu folgenden Ergeb-
nissen:

1. Netto-Holzerlös (Brutto-Holzerlös minus Rüstkosten)

der Periode 1905—1925 : Total Fr. 957.341,29; per Fr. 21,05

2. Finanzieller Wirtschaftsertrag des ganzen
Betriebes (totaler Bruttoertrag minus totale Wirtschaftskosten)

Fr. 833.000,24.

3. V o r r a t s ä n d e r u n g 1905—1925 : Plus 90.731 nU.
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4. 28 e r t ber $orrat§er{jöljung:
©tärfeflaffe

®urdjm. in 23ruftl)öt)e

SBorratSjimnfjme
m*

Dîeltotocrt

per

Dotalluert
f?r.

16—26 cm

28—38 „
40—50 „
52 unb mehr cm

30.956
28.293
19.025
12.457

3fr. 15,—

„ 20,-
„ 25,10

„ 32,20

464.340,—
565.860,—
477.664,—
401.116,—

90.731 1.908.980,—

SRebugiert auf bie §älfte bei S8erïaufi»SRettomertei : pfr. 954.490.

5. SBirtfc^aftâerfoIg:
a) Sinangietter 28irtfd)aftscrtrag gr. 833.000,24
b) 28ert ber SBorratigunabme „ 954.490,—

Dotale 28ertergeugung 1905—1925 $r. 1.787.490,24

3afjreéburd)îcf)rtitt Sir. 89.374,51
Sßer ha beftodtcr 28atbboben „ 119,72

Sn % ber ©runbfteuerfcbatnmg Bon .1905 12,37 %

„ 1925 6,97 %

(Sine foldje 9tuffteïïung über ben SBirtfcbaftëerfotg follte nun un»

feblbar mit feber SRenifion bes 28irtfcbaftëplan§ Berbunben, alfo min»
b e ft e n s aile g c b n Sabre Borgelegt roerben. So muß es fid)
mit ungmeibeutiger Starbeit geigen, mobin bie ©ntroidlung bei 28albei
gebt nnb mai ber 23etrieb leiftet. Sebei 23Ienbroerf f)ört ba auf, fobalb
cinroanbfreie SnBcntarifation unb ^Buchführung gemäbrleiftet finb. Selbft
für ben Saien mirb e§ Böltig flar ertennbar, in m e I d) e r SR i dj t u n g

f i d) ber 28 a I b e n t m i d e 11, in meinem ®crbältnis SRußung unb

mirflidje Seiftung bes 28albes fteben unb ob biefc Seiftung im SBergleid)

gu Borausgegangenen Sßerioben gu» ober abgenommen bot. Jsa^rge^ntc»

tauge, Berborgene fjcblmirtfcbaft, bie uuBermeiblid) früher ober fpäter
mit fataler lleberrafd)ung unb bartferottäbnlicber Umfteltung enbett muß,
ift fdjledjjterbingi nicf)t met)r möglich, menigftenê folange nicht aud) bei
bcu Dberbeb&rben gemiffentofe ©leicbgüttigteit einreißt.

16. Der gnbej für bai njalbbautedjnifcbe fiönnen bei SBirtfdbafteri.

Der auigemicfenc SSirtfdftaftêerfoIg (finangietter 2Birtfdjaftiertrag
plus 2Sert ber 33orratsänberung) bietet atterbingi nod) nid)t einen bire!»
ten SOfaßftab für bie Dualität bei 2Birtfdjafter§, benn gu
ber letztem treten in biefer ötonomifd)en ©rfolgsgiffer ali mirijtige ©in»

flußfaftoren bie natürlichen unb mirtfd)aftlid)cn ®crbältniffe bingu. Der
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4. Wert der Vorratserhöhung:
Stärkeklasse

Durchm. in Brusthöhe
Vorralszunahme Nettowert

per nU
Totalmert

Fr.

1k—26 em

28—38 „
49—59 „
52 und mehr om

39.956
28.293
19.925
12.457

Fr. 15.—
29-

„ 25.19
32.29

464.349,—
565.869,—
477.664,—
491.116,—

99.731 1.998.989,—

Reduziert auf die Hälfte des Verkaufs-Nettowertes: Fr. 954.499.

5. Wirtschaftserfolg:
a) Finanzieller Wirtschaftscrtrag Fr. 833.999,24
b) Wert der Vorratszunahme „ 954.499,—

Totale Werterzeugung 1995—1925 Fr. 1.787.499,24

Jahresdurchschnitt Fr. 89.374,51

Per Im bestockter Waldbodcn „ 119,72

In AI der Grundsteuerschatzung von 1995 12,37 ^
„ 1925 9,97 ^

Eine solche Aufstellung über den Wirtschaftserfolg sollte nun un-
fehlbar mit jeder Revision des Wirtschaftsplans verbunden, also min-
de st ens alle zehn Jahre vorgelegt werden. So muß es sich

mit unzweideutiger Klarheit zeigen, wohin die Entwicklung des Waldes
geht und was der Betrieb leistet. Jedes Blendwerk hört da auf, sobald

einwandfreie Jnventarisation und Buchführung gewährleistet sind. Selbst
für den Laien wird es völlig klar erkennbar, in w elcher Richtung
sich der Wald entwickelt, in welchem Verhältnis Nutzung und
wirkliche Leistung des Waldes stehen und ob diese Leistung im Vergleich

zu vorausgegangenen Perioden zu- oder abgenommen hat. Jahrzehnte-
lange, verborgene Fehlwirtschaft, die unvermeidlich früher oder später
mit fataler Ueberraschung und bankerottähnlicher Umstellung enden muß,
ist schlechterdings nicht mehr möglich, wenigstens solange nicht auch bei
den Oberbehörden gewissenlose Gleichgültigkeit einreißt.

16. Der Index für das waldbautechnische Können des Wirtschafters.

Der ausgewiesene Wirtschaftserfolg (finanzieller Wirtschaftsertrag
Plus Wert der Vorratsänderung) bietet allerdings noch nicht einen direk-
ten Maßstab für die Qualität des Wirtschafters, denn zu
der letztern treten in dieser ökonomischen Erfolgsziffer als wichtige Ein-
flußfaktoren die natürlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse hinzu. Der
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2Birt|"c£)after faim freilief) in ber Jpoljbermertmtg unb in ber SlrbeitS*

rationalifierung gefdjictt ober itngefdjicft fein unb baniit ben SBirtßhaftS»
erfolg empfinbüdj beeinfluffen. Slbet biefe ©eite feiner Seruf§qualität
lagt fid) bei ber öfonomiftfjen ©rfolgsrednumg in ber ziffernmäßigen
SBirfung nidjt ioo£)t oort jenen attbern gaïtoreti trennen, bie bom SBirt»

fcfjafter unabhängig finb.
®agegen gibt es menigftens für bie S9eruf3tücf)tig!eit auf malbbau*

Ucfjeut ©ebiet einen maßgeblichen Snbej, nämlich bie Serünberung
ber äftaterialprobuttion beS SB a l b e s ; mohlberftanbcti
nicht bie abfolute §>öhe biefer ffkobuttion, bie überaus ftar! bom Stanb=
ort bebingt ift, fonbern beren SSeränberuttg, ba§ DJtaß ber Qu» ober ?lb=

nähme unb bie quantitatibe 33erfd)iebung innert ben berfcfjiebenen
Stärleflaffen. ferner fei beachtet, baß unter ber äftaterialprobuftion
natürlich nicht bie effeltibe 9Ï u fc u n g gu berftëhen ift, fort»

bern bie auêgetoiefene 3 u m a d) § I c i ft it n g. ®er tüdjtige
SBirtfchafter wirb, fofcrit er nicht eine bereits int ^beal^uftatib befitiblicf)e
Sermaltung übernehmen tonnte unb nicht ettoa bitrd; fünftliche Ueffeln
in feinem SBirfen gehemmt mirb, biefe ißrobiiftioit betbeffern, ein

miubennertiger SBirtfchafter aber wirb einen SR ii cf g a it g herbeiführen.
Sei richtiger ^nbentarifation unb 3b>badjsred)nuitg toirb biefer iynbep,
bie ffierattbccnng ber SDcaterialprobuftion, flare SluStunft geben über
bas malbbautechnifche können be§ SBirtfd)aftersd

3ufammenfaffenb tonnen mir alfo fagett, baß in ber erläuterten
bfouontifdjeit ©rfolgsrechttung bie m i 11 f d) a f 11 i dj e Bag e unb

©ntmidlung ber g-orftbermaltung ju anfthaulidjem Slusbrud ge=

langt, baß barin aber neben ber Seiftung be§ SBirtfchaftcrs noch nnbere,
bon ihm unabhängige gaftoren mitmirfen. (Sitten guten SJcaßftab für
baS malbbautechnifche Üönnen b e s SBirtfdjafters
liefert unS bagegett ber SlttsmeiS über bie Seränberung ber SJlaterial»

probuftion.
Sft es mohl gubiel berlartgt, meun mir e3 als eine birefte Sßflidjt

ber juftänbigen politifchen Sluffichtäbefjörben betrachten, biefe redfnerifchen
Slufftellungcn auch grünblich au ftubieren unb richtig gu mürbigen
SBenn fie bas tun, fo füllte bamit eo ipso jebe Slhectterei im fjorftmefen
enbgültig ausgcfäjaltet feitt. Slber attd) bie Ijeute bielfach ungercd)tc

i ©elbftDerftänblich märe es fe(;r mißlich, toeitn in logifdjer fyolgerichtigfeit
auch für bie anbeut ®ienftftufen eitt SeiftuugSinbej gefefjaffen merben töttute.
Slber hier mirb bie ©ache erft redjt fdjmierig unb heitet. Sßorlaufig ift tmrtt ba

auf allgemeine ©tjmptome angemiefett. §infid)tlidj ber SautonSoDerfürfter unb
ber (Jorftbirettoreu bürfett itt ber oben erläuterten SBemertung ber fvorftmauns»
arbeit, in ber allgemeinen geiftigert ©inftellccitg jur ^orftfadje unb im Verhält»
ttt§ jur SJcamtenfdjaft, fotoie im ©taube ber allgemeinen "Sieuftrationalifterung
foldje ©gmptome erbltd't merben.
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Wirtschafter kann freilich in der Holzverwertung und in der Arbeits-
rationalisierung geschickt oder ungeschickt sein und damit den Wirtschafte-
erfolg empfindlich beeinflussen. Aber diese Seite seiner Berufsqualität
läßt sich bei der ökonomischen Erfolgsrechnung in der ziffernmäßige»
Wirkung nicht wohl von jenen andern Faktoren trennen, die vom Wirt-
schafter unabhängig sind.

Dagegen gibt es wenigstens für die Berufstüchtigkeit auf Waldbau-

lichem Gebiet einen maßgeblichen Index, nämlich die Veränderung
der Materialproduktion des Waldes; wohlverstanden
nicht die absolute Höhe dieser Produktion, die überaus stark vom Stand-
ort bedingt ist, sondern deren Veränderung, das Maß der Zu- oder Ab-
nähme und die quantitative Verschiebung innert den verschiedenen
Stärkeklassen. Ferner sei beachtet, daß unter der Materialproduktion
natürlich nicht die effektive Nutzung zu verstehen ist, son-
dern die ausgewiesene Z u w a ch s l e i st u n g. Der tüchtige
Wirtschafter wird, sofern er nicht eine bereits im Jdealzustand befindliche
Verwaltung übernehmen konnte und nicht etwa durch künstliche Fesseln
in seinem Wirken gehemmt wird, diese Produktion verbessern, ein

minderwertiger Wirtschafter aber wird einen Rückgang herbeiführen.
Bei richtiger Jnventarisation und Zuwachsrechnung wird dieser Index,
die Veränderung der Materialproduktion, klare Auskunft geben über
das waldbautechnische Können des Wirtschafters.^

Zusammenfassend können wir also sagen, daß in der erläuterten
ökonomischen Erfolgsrechnung die wirtschaftliche Lag e und

Entwicklung der Forstverwaltung zu anschaulichem Ausdruck ge-

langt, daß darin aber neben der Leistung des Wirtschafters noch andere,
von ihm unabhängige Faktoren mitwirken. Einen guten Maßstab für
das w a l d b a u t e ch n i s ch e Können des Wirtschafters
liefert uns dagegen der Ausweis über die Veränderung der Material-
Produktion.

Ist es wohl zuviel verlangt, wenn wir es als eine direkte Pflicht
der zuständigen politischen Aufsichtsbehörden betrachten, diese rechnerischen

Aufstellungen auch gründlich zu studieren und richtig zu würdigen?
Wenn sie das tun, so sollte damit so ipso jede Theaterei im Forstwesen
endgültig ausgeschaltet sein. Aber auch die heute vielfach ungerechte

i Selbstverständlich wäre es sehr nützlich, wenn in logischer Folgerichtigkeit
auch für die andern Dienststufen ein Leistungsindex geschaffen werden könnte.

Aber hier wird die Sache erst recht schwierig und heikel. Vorläufig ist man da

auf allgemeine Symptome angewiesen. Hinsichtlich der Kantonsoberförster und
der Forstdirektoren dürfen in der oben erläuterten Bewertung der Forstmanns-
arbeit, in der allgemeinen geistigen Einstellung zur Forstsache lind im Verhält-
ins zur Beamtenschaft, sowie im Stande der allgemeinen Dienstrationalisiernng
solche Symptome erblickt werden.
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SSürbigmtg ber forftlidjen Slrbeit feitens ber politifd^en ^nftartgen bürftc
einer Seffern ©infdjähung weichen, foweit mon menigftenS rein
fachlichen ©efichtëpunîten etwa§ gugänglidj ift.

fÇiir uns gorftbeamte felber mirb fid) bie ©emijjljeit, bajj unfere
Slrbeit auf @runb tion foeriobifcfjen untrüglidjen geftftetlungen auch als>

einwanbfreieê giffernmâfjigeë SBilb üor bie Slugen ber Oberbeljörben unb

not bie weitere Deffentlidjteit gelangt, ungweifelljaft in belebenbem, an»

fpornenbem Sinne auêwirïen. SKöge e § alfo auf biefem 28 e g e

gelingen, be m gortfd) ritte iu unfere m fdjweijeri*
fdfen ffforftwefen einen neuen, Irftftigen £5 m p u l §

3 u Oerteiljen!

îDas uns im$ Stärftcftloffcnocrpltnis fogt.
fjtmner ftärter brängt fiel) einem bie tßflidjt auf, ben .fjolgüortat

unb ben §oIgguwadj§ me^r benn je in qualitatiOer §infid)t gu pflegen.
®arau§ entfpringt ba§ Verlangen naef) möglidjft genauer, faft galjlem
mäßiger ©rfaffung ber ©olgqualität eineê gangen SBalbes. ®ie 93etrie6§=

einridjtungen biirfen fief) nid)t meljr in ber ^auptfadje nur auf bie Bor=
teuren befdjrcmîen, meldte eine nachhaltige Benutzung ermöglichen, ben

28alb alfo Oor einer Berminberung bes ipolgöorrates fchütjen. Sie
ntüffen nicht nur bie 28ege geigen, welche gur ©rljaltung unb Sleufnung
ber igotgmaffe unb be§ 3uwad)feê führen, fonbern fie müffen wenigftenê
ebenfofeljr, wenn nicht in allererfter Sinie, bie Berbefferung ber Qua»
lität hier wie bort anftreben. Sftit ber ©rfefwng bes unhaltbar gewor»
benen 3llter§llaffenberfjältniffe§ burch ba§ ©tärteflaffenüerhältnis ift ber

elfte Schritt auf bem öorgegeicf)neten 28cge getan wotben. Slber ba§

Stär!ellaffcnberhältni§ allein genügt nicht gur Beurteilung ber Oer»

fdjiebenen fragen, unb ba§ um fo Weniger, als feine heutige Sonftru!»
tion noch mangelhaft ift. ©s foil bieë im ffrolgenben an §anb ber Stärfe»
Haffenberljältniffe gegeigt werben, welche 36 28irtfdjaft§plan»l£>auptrebi=
firnen entnommen würben, bie in jüngfter $eit über öffentliche SBalbungen
im Stargau erfteHt worben finb. ®iefe IRebifionen erftreden fich über
9890,99 ha walbbeftodte gläche mit einem fteljenben §olgoorrat oon
2.688.612 m", woOon 80,9 % ober 2.310.010 m® gemeffen finb unb fich

auf bie eingelnen Stärleflaffen wie folgt oerteilen :

©tärleflaffen tpotgmaffen

I 8—14 cm 188.266 m® 8,2 %

II 16—24 cm 641.757 m® 27,9 %

III 26—36 cm 802.131 m® 34,7 %

IV 38—50 cm 471.332 m® 20,1 %

V 52 uub mehr cm 206.524 m® 8,9 %

— 191 —

Würdigung der forstlichen Arbeit seitens der politischen Instanzen dürfte
einer bessern Einschätzung weichen, soweit man wenigstens rein
sachlichen Gesichtspunkten etwas zugänglich ist.

Für uns Forstbeamte selber wird sich die Gewißheit, daß unsere
Arbeit auf Grund von Periodischen untrüglichen Feststellungen auch als
einwandfreies ziffernmäßiges Bild vor die Augen der Oberbehörden und
vor die weitere Öffentlichkeit gelangt, unzweifelhaft in belebendem, an-
spornendem Sinne auswirken. Möge es also auf diesem Wege
gelingen, dem Fortschritte in unserem schweizeri-
scheu Forstwesen einen neuen, kräftigen Impuls
zu verleihen!

Was uns das Stärkeklassenverhältnis sagt.

Immer stärker drängt sich einem die Pflicht auf, den Holzvorrat
und den Holzzuwachs mehr denn je in qualitativer Hinsicht zu Pflegeu.
Daraus entspringt das Verlangen nach möglichst genauer, fast zahlen-
mäßiger Erfassung der Holzqualität eines ganzen Waldes. Die Betriebs-
einrichtungen dürfen sich nicht mehr in der Hauptsache nur auf die Vor-
kehren beschränken, welche eine nachhaltige Benutzung ermöglichen, den

Wald also vor einer Verminderung des Holzvorrates schützen. Sie
müssen nicht nur die Wege zeigen, welche zur Erhaltung und Aeufnung
der Holzmasse und des Zuwachses führen, sondern sie müssen wenigstens
ebensosehr, wenn nicht in allererster Linie, die Verbesserung der Qua-
lität hier wie dort anstreben. Mit der Ersetzung des unhaltbar gewor-
denen Altersklassenverhältnisses durch das Stärkeklassenverhältnis ist der

erste Schritt auf dem vorgezeichneten Wege getan worden. Aber das

Stärkeklassenverhältnis allein genügt nicht zur Beurteilung der ver-
schiedenen Fragen, und das um so weniger, als seine heutige Konstruk-
tion noch mangelhaft ist. Es soll dies im Folgenden an Hand der Stärke-
klassenverhältnisse. gezeigt werden, welche 36 Wirtschaftsplan-Hauptrevi-
sionen entnommen wurden, die in jüngster Zeit über öffentliche Waldungen
im Aargau erstellt worden sind. Diese Revisionen erstrecken sich über
9390,99 da waldbestockte Fläche mit einem stehenden Holzvorrat von
2.688.612 m-, wovon 85,« oder 2.316.619 in- gemessen sind und sich

auf die einzelnen Stärkeklassen wie folgt verteilen:

Stärkeklassen Holzmassen

I 8—14 ein 188.266 m- 8,2

11 16—24 ein 641.757 in- 27,9

III 26—36 ein 802.131 m- 34,7

IV 38—59 om 471.332 in- 20,,
V 52 und mehr ein 296.524 m- 8,9
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